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 I. VORGESCHICHTE DER FORSCHUNG, BEGRÜNDUNG DER 

THEMENWAHL 

 

 

 Die politische und soziale Entwicklung des 20. Jahrhunderts ist von Nationalitäten- 

und Minderheitenproblemen bzw. deren gewaltsamer „Lösung“ geprägt. Insbesondere die 

Geschichte und Gegenwart unseres Jahrhunderts und die Geschichte der vorigen 

Jahrhunderten ist von Völkermord, ethnischen Säuberungen und nationalisischen 

Ausschreitungen gekennzeichnet. Die Wurzeln für heutige Konflikte und Probleme lassen 

sich vielfach bis in die Zeit des entstehenden Nationalismus im vorigen Jahrhundert 

zurückverfolgen. Die Revolution von 1848 war ein bedeutender Meilenstein für die 

Entstehung und Weiterentwicklung des Nationalbewuβtseins der auf dem Boden der 

Habsburgermonarchie lebenden Völker. Die erste moderne und demokratisch legitimierte 

parlamentarische Versammlung des damaligen Österreichs versuchte einen Ausgleich  

zwischen den Interessen der einzelnen Nationalitäten , der historischen Länder und den 

Gesamtstaat herbeizuführen.  

Leider vergeblich, wie wir heute wissen, doch hatten sich die Volksvertreter dieser 

Problematik zumindest gestellt und den Versuch unternommen, eine für alle Beteiligten 

einigermaβen zufriedenstellende Lösung zu finden. Dabei mussten nicht nur die sehr 

unterschiedlichen Interessen der einzelnen Abgeordneten berücksichtigt werden, zusätzlich 

hatte der Reichstag in der Regierung Schwarzenberg konservative bzw. reaktionäre Gegner, 

die die demokratisch gewählte Volksvertretung schon aus prinzipiellen Gründen ablehnten 

und eine völlig andere politische Philosophie vertraten als die bei weitem überwiegende 

Mehrheit der Reichstagsabgeordneten. 

 In meiner Dissertation versuche ich die Verfassungsgeschichte  und die 

Nationalitätenfrage in Österreich zwischen 1848-1867 zu untersuchen, insbesondere das 

Nationalitätenkonzept des Reichtages von Kremsier. Es soll darüber hinaus versucht werden, 

die Gründe für das Scheitern des Reichtages zu analysieren und die Frage zu klären, ob es den 

Abgeordneten in Kremsier gelungen war, zukunftsweisende Modelle auszuarbeiten. 

 / Umfangreiche Quellenstudien waren zur Bearbeitung dieser Problematik nötig, 

wobei ich in diesem Zusammenhang den Beamten des Österreichischen Staatsarchiv in Wien, 

sowie den Kollegen der Universitätsbibliothek Wien, und den Kollegen der Universität Ost-

und Südosteuropaforschung für die feundliche Hilfeleistung herzlich danke. Herzlich gedankt 
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sei auch Herrn Univ. Prof. Dr. Ferenc Szávai für die Betreuung meiner Dissertation und für 

die korrekte Bemerkungen. Gedankt sei auch Herrn Univ. Prof. Dr. Horst Haselsteiner, der 

mit seiner tatkräftigen Unterstützung ermöglicht hat, daβ ich meine Forschungen   am Institut 

für Ost- und Südosteuropaforschung der Universität Wien fortsetzen und durchführen konnte./ 

Die revolutionäre Bewegung des Jahres 1848 entstand aufgrund mehrerer 

gesellschaftlicher Prozesse, die Mitte des vorigen Jahrhunderts kulminierten. Der Impuls kam 

von außen - aus Paris -, doch sprang der Funke sehr schnell auf Österreich über: Schon im 

März 1848 mußte der Hof dem Druck der Straße nachgeben und der Abberufung des in 

liberalen Kreisen verhaßten Staatskanzlers Mettemich zustimmen.  

Was waren die Gründe für die Unzufriedenheit in weiten Teilen der Bevölkerung? 

Zweifellos war eine starke soziale Komponente für den Ausbruch der Revolution 

verantwortlich, eines der ersten im Reichstag behandelten Gesetze betraf daher die 

Grundentlastung. Aber nicht nur die Bauern zeigten Interesse an Veränderungen, auch die im 

Entstehen begriffene Arbeiterschaft begann sich politisch zu artikulieren, wenn auch das 

moderne Proletariat aufgrund der späten Industrialisierung in der Habsburgermonarchie ein 

viel weniger bedeutender politischer Faktor als in den westeuropäischen Staaten war.  

Das aufstrebende Bürgertum, und dies ist ein weiteres wichtiges Motiv für die 

Revolution, versuchte seinen zunehmenden wirtschaftlichen Einfluß auf den politischen 

Bereich auszudehnen. Das Industriebürgertum hatte allerdings in der Habsburgermonarchie 

noch keine so bedeutende Position wie in Westeuropa, der Großteil des österreichischen 

Bürgertums entstammte der Beamtenschaft. Diese Schicht war zwar in den Staatsapparat 

integriert, hatte aber - sieht man von einigen Spitzenbeamten ab - kaum reale politische Ge-

staltungsmöglichkeiten. Viele hatten studiert, meist Rechtswissenschaften, oder waren auf 

kulturellem Gebiet tätig, wobei sie sich aber aufgrund der restriktiven Kultur- und 

Zensurpolitik vielfach auf den privaten Bereich zurückziehen mußten. Dieser Zustand ließ 

sich nicht auf Dauer aufrechterhalten, die neuen Ideen konnten Mitte des Jahrhunderts nicht 

länger unterdrückt werden und nahmen im Revolutionsjahr Gestalt an.  

Warum fürchtete das Regime neue Ideen so sehr? Sicher war es weniger die Angst vor 

Umwälzungen im sozialen Bereich, die wohl nur bei Großgrundbesitzern vorherrschte, denn 

im übrigen zeigte die herrschende Zeitströmung - der Liberalismus - nur wenig soziales 

Verständnis. Daß das Ancien régime die Macht mit dem aufstrebenden Bürgertum teilen 

sollte, scheint mir ebenfalls keine ausreichende Begründung. Einschneidender waren 

diejenigen Ideen, die an den Grundfesten der Habsburgermonarchie rüttelten, vor allem der 

moderne Nationalismus, der immer breitere Bevölkerungsschichten erfaßte, wobei er sich bei 
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den Nationalitäten mit einer starken bürgerlichen Schicht stärker manifestierte als in 

ausschließlich agrarischen Gebieten, wo vor allem die Kirche zum Motor nationaler 

Bestrebungen wurde. Die soziale und die politische Komponente der Revolution waren ver-

gleichsweise harmlos, denn sie forderten nur Änderungen im Staat, die nationale Revolution 

dagegen forderte eine Veränderung des Staates an sich: Die Habsburgermonarchie sollte in 

ihrer Struktur vollkommen umgestaltet, oder aber in Nationalstaaten aufgelöst werden - das 

war, vereinfacht ausgedrückt, die Prämisse der nationalen Revolution. Dies bedingte einen 

massiven Interessengegensatz zu denjenigen, die die Habsburgermonarchie wieder zu einer 

europäischen Großmacht machen wollten - dem erklärten Ziel der Regierung Schwarzenberg. 

Der Reichtag war aufgerufen, eine Komprornißlösung zu finden, die einerseits den Wünschen 

der Völker und Länder gerecht werden sollte und andererseits die Grundlage für einen Staat 

schaffen sollte, der im Konzert der Großmächte mitmischen konnte.  

In der Literatur wird die nationale Bewegung des Revolutionsjahres meist. unter dem 

Aspekt der versuchten Gründung von Nationalstaaten gesehen, Insbesondere bezogen auf die 

deutsche, die magyarische und die italienische Bewegung. Diejenigen hingegen, die zwar die 

Existenz der Habsburgermonarchie bejahten, aber ihren inneren Umbau forderten, kamen in 

den meisten wissenschaftlichen Untersuchungen zu kurz. Bahnbrechend war das Werk von 

Josef Redlich: „Das österreichische Staats- und Reichsproblem” (Band 1, Leipzig 1920), wo 

dieses Problem erstmals in umfassender und fundierter Weise dargestellt wurde. Seither 

erschienen einige Monographien zu diesem Thema, so etwa das aufgrund seiner deutsch-

nationalen Ausrichtung nur bedingt brauchbare Werk von Paula Geist-Lányi: „Das 

Nationalitätenproblem auf dem Reichstag von Kremsier 1848/49” (München 1920). In 

neuerer Zeit erschienen zu diesem Thema die ausgezeichnete Darstellung von Peter Burian: 

„Die Nationalitäten in 'Cisleithanien' und das Wahlrecht der Märzrevolution 1848/49” (Graz-

Köln 1962) und die Dissertation von Otto Hörhan: „Die Petitionen an den Kremsierer 

Reichstag” (Wien 1965), worin allerdings das Nationalitätenproblem nur eine marginale Rolle 

spielt. Informativ, aber im Hinblick auf das Erscheinungsdatum nur mit Vorbehalt zu 

benützen, ist die Dissertation von Hugo Kaudelka: „Die tschechische Frage von der 

Oktoberrevolution bis zur Auflösung des Reichstages von Kremsier” (Wien 1942). Nicht zu 

übergehen sind in diesem Zusammenhang die Publikationen von Robert A. Kann, 

insbesondere: „Das Nationalitätenproblem in der Habsburgermonarchie”, hier vor allem der 2. 

Band (Graz-Köln 1964). Erwähnenswert ist auch der Aufsatz von Erika Weinzierl: „Die Kir-

chenfrage auf dem österreichischen Reichstag 1848/49”. In: Mitteilungen des 

Österreichischen Staatsarchivs 8/1955.  
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II. ANGEWANDTE METHODEN 
 

Im allgemeinen ist es festzustellen, daß die Ereignisse des Kremsierer Reichstages 

durch die vorhandenen Quellen gut dokumentiert sind, es liegen sowohl die 

Reichstagsprotokolle als auch die Protokolle des Verfassungsausschusses in gedruckter Form 

vor: „Verhandlungen des österreichischen Reichstages nach der stenographischen 

Aufnahme”, (5 Bände; Wien 1848/49), Alfred Fischel: „Protokolle des 

Verfassungsausschusses über die Grundrechte” (Wien 1912) sowie Anton Springer: 

„Protokolle des Verfassungsausschusses 1848/49” (Leipzig 1885). Biographische 

.Darstellungen stehen dagegen nur über die bekanntesten Reichstagsabgeordneten zur Ver-

fügung, insbesondere über Palacký. Siehe dazu R.G. Plaschka: ,.Von Palacký bis Pekař” 

(Graz-Köln 1955), sowie die Aufsätze von Rudolf Wierer: „František Palackýs 

staatspolitisches Programm”. In: Zeitschrift für Ostforschung 1957/6, und von Eugen 

Lemberg: „Die historische Ideologie von Palacký und Masaryk und ihre Bedeutung für die 

moderne nationale Bewegung”. In: Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 53/1933. 

Sehr negativ wird Palacký in der - sich nicht immer an die historischen Tatsachen haltenden - 

Dissertation von Ignaz Hamza dargestellt: „František Palacký und die Probleme des 

österreichischen Staates” (Wien 1948). Einige Veröffentlichungen gibt es über Ladislav 

Rieger, vor allem in englischer Sprache. Es sind hier in erster Linie die Aufsätze von Stanley 

Z. Pech zu nennen: „F.L. Rieger: Some Critical Observations”. In: Canadian Slavonic Papers 

1957/2, sowie „F.L. Rieger: The Road from Liberalism to Conservatism”. In: Journal of 

Central European Affairs 17/1957/1. Erwähnenswert ist die interessante Dissertation von Fritz 

Fellner: „Franz Schuse1ka. Ein Lebensbild” (Wien 1948), in der es ebenfalls einige Bezüge 

zum Reichstag gibt. Über viele andere Abgeordnete gibt es weder Literatur noch 

Quellenmaterial, was unter anderem leider auch für Kajetan Mayer gilt, der eine der 

bedeutendsten Persönlichkeiten am Reichstag war. Über die Regierungsmitglieder gibt es 

einige gute biographische Darstellungen, vor allem über den Ministerpräsidenten. Dazu 

Eduard Heller: „Fürst Felix zu Schwarzenberg” (Wien 1933), Rudolf Kiszling: „Fürst Felix zu 

Schwarzenberg” (Graz-Köln 1952) und Adolph Schwarzenberg: „Prince Felix 

Schwarzenberg. Prime Minister of Austria 1848-1952” (New York 1946). Meist werden in 

diesen Veröffentlichungen die Ereignisse von 1848/49 im Hinblick auf die deutsche Frage un-

tersucht, auch der ungarische Krieg spielt eine große Rolle, Kremsier findet dagegen nur am 
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Rande Erwähnung. Biographien gibt es weiters über den Handelsminister und späteren 

Finanzminister Bruck; erwähnenswert ist vor allem jene von Richard Charmatz: „Minister 

Freiherr von Bruck. Der Vorkämpfer Mitteleuropas” (Leipzig 1916). Über Stadion steht leider 

keine ausreichende biographische Literatur zur Verfügung, sieht man von einigen Aufsätzen 

ab, wie zum Beispiel Rudolf Till: „Innenminister Franz Graf Stadion”. In: Gestalter der 

Geschichte Österreichs. Hg. von Hugo Hantsch (Innsbruck 1962). Über Feldmarschall Fürst 

Windischgrätz gibt es zwar Literatur, aber nur älteren Datums. Zu nennen ist vor allem das 

Werk von Paul Müller: „Feldmarschall Fürst Windischgrätz. Revolution und Gegenrevolution 

in Österreich” (Wien-Leipzig 1934).  

Bei den Quellen stütze ich mich auf einige Nachlässe, insbesondere auf diejenigen 

Bachs, Lassers und Schwarzenbergs, die recht ergiebig sind und bisher in diesem 

Zusammenhang noch nicht verwendet wurden. Dasselbe gilt auch für die Ministerratsakten 

der Kabinettskanzlei, die eine wesentliche Bereicherung der mir zur Verfügung stehenden 

Quellen darstellen. Die Ministerratsprotokolle der Regierung Schwarzenberg wurden 

hinsichtlich der Verfassungsberatungen von Josef Redlich weitgehend aufgearbeitet. Was die 

eigentlichen Reichstagsakten betrifft, liegt ihr wichtigster Bestandteil, die 

Reichstagsprotokolle, in gedruckter Form vor. Das gilt auch für die Protokolle des 

Verfassungsausschusses, wobei das Original nicht bei den Reichstagsakten liegt, sondern im 

Nachlaß Lasser. Die gedruckte Fassung unterscheidet sich allerdings nur geringfügig vom 

Original. Siehe dazu Josef Redlich: „Die Originalprotokolle des Verfassungsausschusses im 

Kremsierer Reichstage”. In: Österreichische Rundschau 17/1908. Der wichtigste ungedruckte 

Bestand der Reichstagsprotokolle, die Petitionen an den Reichstag, wurden - wie bereits 

erwähnt - von Otto Hörhan aufgearbeitet. Für die Korrespondenz zwischen Schwarzenberg 

und Windischgrätz waren vor allem zwei Bestände aufschlußreich: Es sind dies die in den 

Acta Secreta (HHStA, Politisches Archiv 1., Karton 451 = Acta Secreta, Faszikel 582) 

befindlichen Briefe Windischgrätz' an den Ministerpräsidenten, auf die bisher nur Friedrich 

Walter: „Die österreichische Zentralverwaltung”, III. Abteilung, 1. Band (Wien 1964), näher 

eingegangen ist. Abgesehen davon sind zahlreiche weitere Briefe des Feldmarschalls sowie 

fast alle Antwortbriefe Schwarzenbergs im Tschechoslowakischen Staatsarchiv Pilsen, 

Nebenabteilung Klatovy [Klattau] aufbewahrt, wo sich der gesamte, äußerst umfangreiche 

Nachlaß des Feldmarschalls befindet. In diesem Bestand finden sich übrigens auch 

handschriftliche Aufzeichnungen zu Windischgrätz' Biographie, die aus der Feder seines 

Sohnes Ludwig stammen. Leider sind diese Aufzeichnungen für vorliegende Arbeit insofern 
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ohne Nutzen, als sie mit dem Revolutionsjahr abbrechen. Siehe dazu Familienarchiv 

Windischgrätz, Alfred I., Abt. II, Karton 368.  

Es fällt auf, daß in der Literatur auf die politische Rolle des Feldmarschalls kaum 

eingegangen wird, vermutlich deshalb, weil er sich mit seinen Vorstellungen nicht 

durchsetzen hatte können. Dabei sollte allerdings nicht übersehen werden, daß Windischgrätz 

ein wesentliches Problem für die Regierung darstellte und daß er nur unter Schwierigkeiten 

politisch kaltgestellt werden konnte. Zumindest in dieser Beziehung teilt er sein Los mit dem 

Reichstag von Kremsier, dessen Bedeutung ebenfalls oft unterschätzt wurde, sieht man von 

einigen wenigen Autoren - wie Burian, Redlich oder Kann ab. Dieser Umstand läßt sich 

dadurch erklären, daß dem Kremsierer Verfassungswerk nie Gelegenheit gegeben wurde, sich 

im praktischen politischen Leben zu bewähren. Die Gefahr einer Unterschätzung - aber auch 

einer Überschätzung - war und ist daher groß. Ähnlich liegen die Dinge bei Franz Graf 

Stadion. Allerdings fehlt über den Innenminister fast jegliches Quellenmaterial, was eine 

tiefschürfende Erforschung dieser Persönlichkeit unmöglich macht, leider, denn er war ohne 

Zweifel der vielschichtigste Charakter in der Regierung.  

Hinsichtlich der Behandlung der Reichstagsverhandlungen möchte ich 

vorausschicken, daß ich die Grundrechtsdiskussion in meiner Arbeit nur am Rande behandle, 

was nicht nur damit zusammenhängt, daß die Ausschußberatungen größtenteils in Wien 

abgeschlossen worden waren und nur die Plenardebatte in Kremsier stattfand. Interessant sind 

für meine Untersuchung in erster Linie die politischen Konsequenzen dieser Debatten. 

Inhaltlich gehen die vom österreichischen Reichtag ausgearbeiteten Grundrechte auf 

westeuropäische Vorbilder zurück, sie waren somit im Gegensatz zum Großteil des 

Verfassungswerks keine originäre Schöpfung des Parlaments. Die Grundrechte waren bei den 

Abgeordneten weit weniger umstritten, als man annehmen könnte. Die überzeugtesten Gegner 

fanden sich auf klerikalkonservativer Seite, die Tschechen akzeptierten im Gegensatz dazu 

fast alle Forderungen der (deutschen) Linken, was als politische Vorleistung von 

tschechischer Seite zu verstehen ist, die sich in der Frage der Staatsorganisation ebenfalls ein 

Entgegenkommen vom politischen Gegner erwartete. Während ich die Diskussionen des 

Verfassungsausschusses über die Grundrechte nur kurz anreiße, nimmt das eigentliche 

Verfassungswerk in meiner Arbeit einen wichtigen Platz ein, da sich in der Kremsierer 

Verfassung und ganz besonders in den Diskussionen des Verfassungsausschusses die Pro-

bleme der Habsburgermonarchie widerspiegeln. Die Springerschen Protokolle bilden das 

Bindeglied zwischen den Primärquellen und der Sekundärliteratur. Erst dadurch wird es 

möglich, die Bedeutung einiger Aktenstücke zu erfassen, sie thematisch einzuordnen und in 
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einen sinnvollen Zusammenhang zu stellen. Die Protokolle des Verfassungsausschusses 

bilden darüber hinaus aber auch ein hervorragendes Zeitdokument und sind schon deshalb 

einer genauen Analyse zu unterziehen. Sehr hilfreich waren in diesem Zusammenhang die 

Publikationen von Redlich und Burian.  

Zentrale Aufgabe der vorliegenden Arbeit soll die Analyse und - zumindest teilweise - 

die Beantwortung folgender Fragenkomplexe sein: In erster Linie muß die oft gestellte Frage 

diskutiert werden, inwieweit das Kremsierer Verfassungswerk ein Werkzeug zur Lösung der 

nationalen, sozialen und politischen Probleme sein hätte können. Immer wieder hört man 

Meinungen wie: „Der Reichstag von Kremsier war die letzte - oder zumindest eine der letzten 

- Chancen zur Rettung der Habsburgermonarchie”. Wie weit ist diese Behauptung 

gerechtfertigt? Eine befriedigende Antwort ist nicht leicht zu finden, vor allem da der 

Kremsierer Verfassungsentwurf nicht verwirklicht wurde und Theorien hierüber in den 

Bereich der Spekulation fallen. Robert A. Kann, der sich eingehend mit dieser Problematik 

beschäftigt hatte, kam zum Schluß, daß die in Kremsier vereinbarte Kreiseinteilung eine 

brauchbare Grundlage für ein friedliches Zusammenleben der Völker innerhalb der 

Habsburgermonarchie geboten hätte. Wären die Kreise aber wirklich das gepriesene 

Allheilmittel für die nationalen Probleme gewesen? Was wurde in Kremsier - realistisch 

betrachtet - zur Lösung dieser Problematik getan, welche Entscheidungen wurden getroffen, 

um den Grundsatz der Gleichberechtigung der Nationalitäten in die Praxis umzusetzen? Es 

muß auch die Frage gestellt werden, ob sich das Kremsierer Verfassungswerk im politischen 

Leben bewähren hätte können.  

Eine demokratisch gewählte Volksvertretung ist in erster Linie dazu berufen, Gesetze 

auszuarbeiten, deren Ausführung Aufgabe der Exekutive ist. Dies führt uns zum zweiten 

Fragenkomplex, den es zu beantworten gilt: Welche Rolle spielte die Regierung 

Schwarzenberg, die angetreten war, die Habsburgermonarchie vor dem Untergang zu retten? 

Das fragten sich im November 1848 viele Reichstagsabgeordnete, wobei Zeitgenossen darauf 

nur schwer eine Antwort finden konnten. Viele glaubten eine liberale Regierung vor sich zu 

haben, doch bewiesen einzelne Maßnahmen das Gegenteil. Worte und Taten stimmten macht 

überein, was auch auf Differenzen innerhalb der Regierung hindeutete. Bis zu welchem Punkt 

war die Regierung bereit, den Reichstag gewähren zu lassen und inwieweit waren die 

Zielsetzungen der Regierung mit den Absichten der Reichstagsmehrheit vereinbar? Man muß 

sich vor Augen halten, daß ein Vorgehen gegen den Reichstag nicht populär sein konnte, da 

dieser in demokratischer, freier und geheimer Wahl aus der Bevölkerung hervorgegangen 

war. Stand jedoch die Bevölkerung hinter dieser von ihr gewählten Volksvertretung, spiegeln 
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die Diskussionen im Plenum und in den Ausschüssen wirklich die Interessen der Wähler 

wider? Dies sind Fragen, die in diesem Zusammenhang immer wieder aufgeworfen werden.  

Ein weiterer Punkt betrifft die Alternativen, so es diese gab, die der Regierung Schwarzenberg 

offenstanden. Bestand eine realistische Möglichkeit, gemeinsam mit dem Reichstag eine 

Verfassung auszuarbeiten? Wie groß war der Einfluß des Fürsten Windischgrätz auf die 

Entscheidungen der Regierung? Wer hatte die politische Entscheidungsgewalt? 

Schwarzenberg? Die Regierung? Franz Joseph? Der Reichstag? - Oder gar Windischgrätz? 

Der Reichstag war, so viel sei an dieser Stelle vorausgeschickt, in einer denkbar ungünstigen 

Position. Durch die Oktoberereignisse desavouiert, wurde ihm von der zunehmend 

undemokratisch agierenden Regierung mit Mißtrauen und Ignoranz begegnet. Erschwerend 

kam die Verlegung des Reichstages nach Kremsier hinzu, da dadurch der Kontakt zur 

Bevölkerung verloren gegangen war. Die unzureichenden räumlichen Gegebenheiten in der 

mährischen Kleinstadt behinderten die Arbeit des Reichstages und in der Öffentlichkeit wurde 

der Eindruck vermittelt, daß der Reichstag nicht in der Lage sei, zu einer Lösung der 

drängenden Probleme der Habsburgermonarchie beizutragen.  

Durch die Erörterung der Frage, ob die Märzverfassung in Verbindung mit dem 

Gemeindegesetz einen hinreichenden Ersatz für das Kremsierer Verfassungswerk bilden 

konnte, soll vorliegenden Arbeit abgeschlossen werden. Eine endgültige Antwort kann 

allerdings nicht gegeben werden, denn die Regierung Schwarzenberg schlug eine andere 

politische Richtung ein und versuchte mit Hilfe des neoabsolutistischen Regimes einen 

starken Einheitsstaat durchzusetzen.  

 

III. ERGEBNISSE DER DISSERTATION, DIE WICHTIGSTEN THESEN 

/NATIONALITÄTENKONZEPT DES REICHSTAGES VON KREMSIER UND DIE 

VERFASSUNGSGESCHICHTE IN ÖSTERREICH ZWISCHEN 1848-1867, UND DIE 

PRINZIPIELLE BEGRIFFE ZUM VERSTEHEN DEREN (NATION, NATIONALITÄT, 

VOLK, VOLKSSTAMM, NATIONALE ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT) 

 

„Jede Zeit hat ihre bewegenden Fragen. Die Gegenwart wird in einigen 
Ländern von der Frage der Nationalität beherrscht. Diese Frage wird noch 
lange acut bleiben, bis sie von der socialen abgelöst wird, deren Zeichen 
eine täglich mehr aufsteigende Bewegung nimmt. Doch bisher steht 
immer noch die nationale im Zenith.“  

/ Wenzel Frind / 
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Jede Arbeit, die sich mit Nationalitätenproblemen in grundlegender Weise 

auseinandersetzt, benötigt eine allgemein gültige Basis in der Form einer Konsensbildung 

über die Verwendung prinzipieller Begriffe wie Nation und Volk. In der österreichisch-

ungarischen Monarchie lag die Problematik vor allem in der Uneinheitlichkeit der Faktoren, 

die das spezifisch österreichische Nationalitätenproblem bestimmten. So standen sich in 

Altösterreich drei doch kontrastierende Elemente gegenüber. Der übernationale Zentralmacht 

des Staates standen die verschiedenen ethnischen Gruppen sowie die historischen Einheiten 

der Königreiche und Länder gegenüber, wobei die Forderungen der ethnischen Einheiten im 

Vergleich zu den beiden anderen Gruppen akzelerierten und an Radikalität zunahmen.1

Es gab in dem Zeitraum von der Entstehung des modernen Nationsverständnisses bis 

zum Untergang der Donaumonarchie kaum einen Historiker oder Wissenschaftler anderer 

Herkunft, der sich mit dem Nationalitätenproblem beschäftigte, ohne sich vorher in 

irgendeiner Weise mit den grundlegenden Fragen zu befassen, sei es nun durch den mehr oder 

weniger geglückten Versuch selbständig erarbeiteter Definitionen der gebräuchlichen Begriffe 

oder mit Hilfe des Rückgriffes auf ältere Versuche zur Definition der Phänomene Nation und 

Nationalität. 

Auch diese Arbeit wird nicht ohne eine gemeinsame Begriffsbildung auskommen, nur 

wird das Schwergewicht von der Aufstellung unumstößlicher Definitionen, auf das 

Aufmerksammachen allgemein anerkannten historischer Entwicklungsabläufe, wie die Rolle 

der Volkssouveränität und der Parolen der Gleichberechtigung im Prozess der Abgrenzung 

des Begriffes der Nation, und auf das Bewusstmachen offensichtlicher Tendenzen im 

wissenschaftlichen Verständnis der Termini Volk und Nation im 19. Jahrhundert, verlagert. 

Nation und Nationalität sind Produkte einer gesellschaftlichen Entwicklung und 

können daher nicht ohne Rücksicht auf den zu behandelnden territorialen und 

chronologischen Rahmen adäquat festgestellt werden; d.h. mit anderen Worten, dass eine der 

Möglichkeiten zur Bestimmung von Nation und Nationalität in der Habsburgermonarchie des 

19. Jahrhunderts über die zeitgenössischen Theorien dieser Begriffe führt.  

Die Nation als Prinzip sozialer Gruppen- und Staatsbildung entwickelte im 

neunzehnten und am Beginn des zwanzigsten Jahrhundert eine derart ausgeprägte Dominanz, 

dass sie in der österreichisch-ungarischen Monarchie die gemeinsame Reichsidee zuerst in 

Frage stellte, und schließlich als Staatskonstituierendes Element überwand. Die politische 

„Kraft“, die dem Phänomen der Nation, das durch die revolutionäre Entwicklungsabläufe im 

                                                 
1 Robert A. Kann, Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie, 2 Bd. (Graz-Köln) 1. Bd. S.41. 
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Bereich politischer Vorgänge, seit der Französischen Revolution von 1789 die „Nation“ als 

unumstößliches Prinzip verankerte, wurde relevant, und wurde in dem Nationalitätenstaat 

Österreich-Ungarn von der wissenschaftlichen Theorie wohl erkannt2, ohne dass jedoch 

theoretische Lösungsvorschläge genügend Einfluss auf die politische Praxis in der Monarchie 

zu gewinnen im Stande gewesen wären. Noch Ende 1917 schrieb etwa Karl Renner über das 

Verständnis der Nation seit der Französischen Revolution: 

 

Die Nation, und nur sie allein hat das Recht und die Macht, aus eigener 
Initiative in der Welt zu handeln. Es gibt keine Macht über ihr, keine 
geistliche und keine weltliche. Und was unter ihr steht, hat seine Gewalt 
nur kraft ihrer Verleihung oder Duldung.3

 

Renner spricht hier von der „politischen Nation“, der aktiven Nation, im Gegensatz zu 

dem Nationsbegriff, wie er bis zum Ende des 18. Jahrhunderts verstanden wurde. Diesen 

älteren Nationsbegriff bezeichnete Renner als die „Kulturnation“4, deren passiver Charakter 

ihr hervorstechendstes Merkmal darstellt.5

Es liegt nicht im Bereich dieser Untersuchung, die Ursachen dafür zu suchen, warum 

das Prinzip der Nation als Grundlage menschlichen Zusammenlebens vor dem 19. 

Jahrhundert historisch nicht relevant wurde, aber es sollen doch einige Modelle zur 

Entstehung von Nation und nationalem Bewusstsein, genannt werden.6

Als Exponent einer organischen, kontinuierlichen Entwicklung des Nationsbegriffes 

mit Beachtung der historischen Genese muss vor allem Leopold von Ranke angesehen 

werden. Die Nation wird von den Vertretern dieser Gruppe als etwas Gewachsenes gesehen, 

das keineswegs einen Bruch mit älteren Organisationsformen voraussetzt. 

Ein zweites Modell spricht von der Nation als übergeschichtliche Kategorie, die 

unabhängig von der historischen Entwicklung sei. Als letzte Gruppe seien diejenigen 

Historiker genannt, für die Nation und Nationalbewusstsein ein absolutes Novum seit dem 

ausgehenden 18. Jahrhundert darstellt. Wie bei einer Großteil von Denkmodellen wird man 

auch hier mit der strikten Anwendung eines der Modelle auf die historische Realität vorsichtig 

                                                 
2 Vgl. Wenzel Frind, Das sprachliche und sprachlich-nationale Recht in polyglotten Staaten und Ländern mit 

besonderer Rücksichtnahme auf Österreich und Böhmen (Wien 1899) S.3. 
3 Karl Renner, Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen in besonderer Anwendung auf Österreich. Teil I: 

Nation und Staat (Leipzig und Wien 1918) S. 9. 
4 Ebd. S.8. 
5 Vgl. dazu Friedrich Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat. In: Friedrich Meinecke, Werke. Bd. 4, hgg. 

und eingeleitet von Hans Herzfeld (München 1962) S. 15. 
6 Vgl. Moritz Csáky, Nation und Nationalstaat. Gedanken zur genese des neuzeitlichen Nationsbegriffs. In: 

Integratio. Die Volksgruppen in Österreich (Wien 1979) S.15-22. 
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sein müssen; es empfiehlt sich, eine besser gewichteten Zugang zum Nationalitätenproblem 

im alten Österreich zu suchen, als die vorher genannten Schemata anbieten. 

Die Bedeutung des Wortes „Nation“ war bis in das 19. Jahrhundert politisch nicht 

relevant geworden, obwohl bereits die Vorstellungen der Aufklärung nationales Gedankengut 

vorwegnahmen. Die Gründe, warum gerade im 19. Jahrhundert der Gedanke der Nation eine 

so entscheidende Rolle spielte, sind in ökonomischen und sozialen Umwälzungen zu suchen. 

So war es im wirtschaftlichen Bereich sicherlich das Aufgeben der Hauswirtschaft, der 

Übergang zur größeren Produktionseinheiten und die ökonomischen Bedingungen verlangten 

auch nach politischen Veränderungen. Das Aufsteigen neuer Ideen, etwa der 

Volkssouveränität und der Gleichberechtigung der Bürger ließ bereits in der Französischen 

Revolution das Bild einer gemeinsamen Nation entstehen, wobei hier die Nation als die durch 

die volonté général konstituierte politische Gemeinschaft verstanden wurde (J.J. Rousseau, E. 

Renan). 

Das Entstehen eines Gefühles der nationalen Zusammengehörigkeit konnte erst durch 

den Verfall der ständisch gegliederten Gesellschaft zum Tragen kommen. Das neu erwachte, 

jetzt politische Nationalgefühl wurde im europäischen Bereich mittels zweier Faktoren 

gefestigt und weiterentwickelt: Erstens von den napoleonischen Kriegen, die in den 

betroffenen Gebieten einen nationalen Widerstand hervorriefen und kulturgeschichtlich von 

der Epoche der Romantik, die besonders im deutschsprachigen Kulturkreis eine erste 

Beschäftigung mit den Begriffen Volk und Nation auslöste. Herder, der Vater der 

deutschsprachigen Auseinandersetzung mit nationalen Werten, schuf mit seiner Abgrenzung 

des Volkes nach kulturellen und biologischen Merkmalen bereits die Voraussetzung für alle 

späteren irrationalen Nationalismen. 

Der romantisch verklärte Nationsbegriff Mittel- und Osteuropas und die Prävalenz 

deutschsprachiger Literatur zu dem Problemkreis Volk und Nation beruhte auf zwei 

Grundlagen: Sowohl auf der überragenden Bedeutung, die die Romantik für die Zeitgenossen 

gewann und die ihr heute den Primat in der deutschen Geistesgeschichte sichert, als auch auf 

der Tatsache, dass in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ethnisch-nationalen Gruppen 

meist weit über den Rahmen der bestehenden Kleinstaaten, die noch zu keiner größeren 

politischen Einheit gefunden hatten, hinausreichten. So lässt der sozialrevolutionäre Dichter 

des Vormärzes, Georg Büchner, 1836 seinen Helden in dem Schauspiel „Leonce und Lena“ 

durch „deutsche Lande“ laufen, worauf dessen Diener Valerio ausruft: 
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Wir sind schon durch ein Dutzend Fürstentümer, durch ein halbes 
Dutzend Großherzogtümer und durch ein paar Königreiche gelaufen, und 
das in der größten Übereilung in einem halben Tag...7

 

Der Mangel an politischer Einigung nach nationalen Gesichtspunkten –konträr zur 

Situation in den westeuropäischen Staaten – führte schließlich zu dem für das gesamte 19. 

Jahrhundert anerkannten „deutschen Sprachgebrauch“, der den Ausdruck Nation auf 

gemeinsame Abstammung und den dadurch gegebenen ethnischen und gemeinsam 

Abstammung und den dadurch gegebenen ethnischen und kulturellen Zusammenhang bezog, 

für den Nation gleich Stammesangehörigkeit war, während für die politische Einheit der 

Begriff Volk gebraucht wurde. Im Gegensatz zu dieser ost- und mitteleuropäischen Theorie, 

hatte sich dort, wo die kulturelle Einigung auf Grund des politischen Verbandes längst 

vollzogen war8, d.h. im angelsächsischen und teilweise im romanischen Bereich, eine 

einheitliche Terminologie für den politischen und kulturellen Verband ausgebildet. Für beide 

wurde der Begriff Nation verwendet. Gemäβ dieser westlichen Theorie wurde unter 

Nationalität die Zugehörigkeit zu einer politisch geeigneten Einheit, die Staatsangehörigkeit, 

verstanden9, wodurch eine Erhebung der Nationalität bei den offiziellen Volkszählungen sich 

nicht zu einem Politikum, im Sinne nationaler Konflikte, ausweiten konnte. Diese Auffassung 

verstand die Nation als die Gesamtheit der Staatsangehörigen und gab somit den Begriff eine 

fassbare, auch formalrechtliche Definition, die aber für den Nationalitätenstaat Österreich-

Ungarn keine Problemlösungen bot. 

In der Donaumonarchie war das Ideal der gemeinsamen Reichsidee nicht imstande 

gewesen, einen derartigen Begriff der Nation, wie er selbstverständlich im Interesse des 

Staates liegen musste, gegen die partikularistischen Interessen der einzelnen ethnischen 

Gruppen und historischen Nationen durchzusetzen: 

 

Wir können immerhin diese Monarchie als Einheitsstaat deklarieren, 
können ihr eine Verfassung geben, welche im Punkte der Zentralisation 
sogar die französische noch hinter sich zurücklässt, können ihr Gebiet mit 
Winkelhaken und Lineal in correcte Quadrate theilen, oder ihre einzelnen 
Länder nach den verschiedenen Nationalitäten zerstückeln. Zu all´ dem 
braucht man sogar verhältnissmässig wenig Zeit. Aber den Begriff, 
welchem 35 Millionen Menschen mit dem Worte Vaterland verbinden, 
diesen Begriff, so irrig oder veraltet er auch sein möge, vermag keine 
Macht und kein Raisonnement plötzlich umzuändern, und dieser Begriff 

                                                 
7 Georg Büchner, Gesammelte Werke (=Goldmanns gelbe Taschenbücher 395, München 1969) S. 124. 
8 Rudlof Herrmann v. Herrnritt, Nationalität und Recht dargestellt nach der österreichischen und ausländischen 

Gesetzgebung (Wien 1899) S. 16. 
9 Renner, Selbstbestimmungsrecht der Nationen S. 12. 
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ist, vielleicht das einzige Erzherzogthum Oesterreichs ausgenommen, 
nicht mit dem gesamten Reiche, sondern mit der einzelnen Provinz 
verknüpft.10

 

Auf dem Londoner statistischen Kongress (1860) sprach sich der französische 

Delegierte Legoyt in einer Diskussion über die Erhebung der Nationalität im Rahmen 

statistischer Erhebungen, entschieden gegen eine Aufnahme der Nationalitäten aus, denn er 

kenne in Frankreich nur eine Nationalität11.  

Der Londoner Kongress beschäftigte sich, wie bereits vorher der Brüsseler (1853) und 

der Wiener statistische Kongress (1857), mit dem methodischen Problem der 

Bevölkerungsstatistik. Wie überhaupt, im behandelten Zeitraum, jede Diskussion zu Fragen 

der Definition der Begriffe Volk und Nation, und viele der wissenschaftlichen und 

publizistischen Stellungnahmen hiezu, in einer Methodendiskussion endeten, und den 

eigentlichen Kernpunkt der Nationalitätenfrage vernachlässigten. 

Das Ziel nationaler Bewegungen war in den Augen der Zeitgenossen die Erringung 

politischer Macht und die Ausübung politischer Herrschaft12.  

Der Wunsch nach nationaler Gleichberechtigung barg in sich bereits den Wunsch zur 

Suprematie über nationale Minderheiten, denn nationale Gefühle beruhen in erster Linie auf 

dem Glauben an die „eigene Größe“, wie etwa Gustav Rümlein 1872 in seiner „Rede über den 

Begriff des Volkes“ zum Verständnis des Volksbegriffes, mit Symbolwert für alle übrigen 

nationalen Ausformungen und Tendenzen, sagte: 

 

Am liebsten würden wir den Schmuck dieses Namens ganz jenen 
Gruppen der Menschheit vorbehalten, welche eine eigentümliche Anlage 
an Geist und Gemüht in festen und bleibenden Formen auszuprägen 
vermochten...13

 

Erkannt und analysiert wurde dies bereits 1851 von einem der bedeutendsten 

Staatsmänner seiner Zeit, dem ungarischen Politiker Joseph Freiherr von Eötvös: 

„Die Grundlage aller nationellen Bestrebungen ist das Gefühl höherer Begabung, ihr 

Zweck ist die Herrschaft.“14

Eötvös formulierte nicht nur die im wissenschaftlichen Verständnis des 19. 

Jahrhunderts zu einseitig gesehene Grundlage des Nationalismus – die Überzeugung der 

                                                 
10 Joseph von Eötvös, die Nationalitätenfrage. Übersetzt von Max Falk (Pest 1865) S. 129f. 
11 Fr.J.Neumann, Volk und Nation S. (Leipzig 1888) S. 131. 
12 Vgl. Renner, Selbstbestimmungsrecht der Nationen  S. 7. 
13 Gustav Rümelin, Reden und Aufsätze. Bd. 1 (Freibunrg i./B. und Tübingen 1875) S.91. 
14 Joseph von Eötvös, Über die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Österreich (Wien 1851) S.17. 
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eigenen Superiorität –, sondern er ging noch einen Schritt weiter und konstatierte etwas, das 

bis zur Gegenwart im Rahmen der Republik Österreich auf Widerstand stößt, und zwar das 

Faktum, dass eine unreflektierte Übernahme des Majoritätsprinzipes unter Zugrundelegung 

der Bevölkerungsstatistik, in Nationalitätenfragen nicht praktikabel ist. Eine Lösung der 

Streitfragen zwischen den Nationalitäten wäre ohne ausdrückliche Schutzbestimmungen für 

die anderssprachige Minorität nicht in der Lage gewesen, den altösterreichischen 

Nationalitätenkonflikt systemimmanent zu beenden, denn das Wesen des nationalen Prinzips 

beinhaltete für Eötvös in erster Linie „das Streben nach Herrschaft:“ 

 

Überall der Kampf um Gleichberechtigung, ehe diese erreicht ist; Überall 
das Streben nach Herrschaft, wie man nicht mehr gegen Unterdrückung 
zu klagen hat.15

 

Die Dynamik in der Nationalitätenfrage, wie sie hier deutlich wird, war tatsächlich der 

ausschlaggebende Grund für die Unmöglichkeit einer Lösung der Probleme im 

altösterreichischen Rechts- und Gesellschaftssystems. Zur Sprache kamen bisher nicht die 

terminologischen Schwierigkeiten, mit denen jeder Zweig der Wissenschaft, der Probleme der 

Nation und des Volkes am Beginn des 19. Jahrhunderts behandelte, konfrontiert wurde. Auf 

Grund der Tatsache, dass die nationale Frage im 19. Jahrhundert an politischer Bedeutung 

gewann, musste auch die Frage nach einer einheitlichen wissenschaftlichen Terminologie 

auftauchen. Der Prozess der Konsensbildung ist in dieser Frage wohl bis heute noch nicht 

abgeschlossen, aber einige grundlegende Erörterungen waren in der zweiten Hälfte des 

Jahrhunderts schon im Verständnis der Ethnographie, der Statistik, der Soziologie und der 

Rechtswissenschaft in einen allgemein anerkannten Begriffsrahmen gefasst. 

In der älteren Literatur, so etwa bei Fichte, Mohl und Ahrens, wurde zwischen den 

Begriffen Volk und Nation noch nicht unterschieden, während etwa ab der Mitte des vorigen 

Jahrhunderts, die Begriffe differenziert verwendet wurden. Eine der Möglichkeiten der 

Differenzierung bestand darin, die Nation als politische Einheit aufzufassen und den 

Volksbegriff als die natürliche Einheit zu postulieren. Das Volk wird, wenn wir diesem 

Modell folgen, durch den Akt der Staatswerbung in den Status der Nation als staatliche, 

politische Einheit erhoben: 

 

…; es ist dies die Institution des Staats, in welcher ein einheitlicher, 
ordnender, intelligenter Wille die Kräfte, Anlagen und Richtungen eines 

                                                 
15 Eötvös, Über die Gleichberechtigung der Nationalitäten S. 19. 
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Volkes zur realen äußeren Gestaltung bringt, und das Volk zu einem 
beseelten, persönlichen Wesen wird.16

 

Die Konsequenz dieser Theorie der Nation als staatliche Einheit, für den Begriff der 

Nationalität, stimmte mit dem westlichen Nationalitätsverständnis überein, d.h. beide 

Theorien resultierten in der Deckungsgleichheit von Staatszugehörigkeit und Nationalität. Da 

eine derartige Schlussfolgerung für den Bereich Ost- und Mitteleuropas, auf Grund der 

tatsächlichen Verhältnisse, nicht gezogen werden konnte, formte sich bereits in der Schrift 

von Eötvös „Über die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Österreich“ eine Verwendung 

der Begriffe aus, die bei einem Großteil derjenigen, die sich bis zum Ende der Monarchie mit 

terminologischen Fragen beschäftigten, als grundlegendes Prinzip Anerkennung fand und 

später auch theoretisch begründet wurde.17

Vice versa zu der obzitierten Theorie wurde das Volk als die politische Einheit 

angenommen, und zwar in der Form, in der es Fr. J. Neumann in „Volk und Nation“ 

formulierte: 

 

Und in dieser Beziehung ist Volk heute erstens der spezifische, unter 
allen Umständen zulässige Ausdruck für „politische Einheit“, besser 
gesagt: für die Gesamtheit der Angehörigen eines Staats.18

 

Der Ausdruck Nation wurde auf gemeinsame Abstammung (nasci) und auf den daraus 

resultierenden ethnischen und kulturellen Zusammenhang, unter Rücksichtnahme auf die 

historische Entwicklung reduziert. 

Der Unterschied zwischen Nation und Nationalität wurde wie keine der anderen 

terminologischen Fragen in einer Art und Weise bestimmt, die den wissenschaftlichen 

Anforderungen entsprachen. 

 

Nation und Nationalität bezeichnen eine Gruppe von Menschen, welche 
unter sich eine gewisse Gemeinsamkeit haben und eben durch diese 
Gemeinsamkeit, die wir gleichfalls „Nationalität“ nennen, von anderen 
Menschengruppen sich unterscheiden.19

 

                                                 
16 Gustav Rümelin, Reden und Aufsätze. Bd. 1 (Freiburg und Tübingen 1875) S. 108. 
17 Herrnritt, Nationalität und Recht  S. 16f. 
18 Neumann, Volk und Nation S. 32f.  
19 Ebd. S. 8. 
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Die Nationalität ist daher mit zweifacher Bedeutung versehen.20 Einerseits als 

konkrete Gruppe der Bevölkerung, wobei sie in dieser Verwendung mit den Begriffen Nation 

und auch Volksstamm konkurrenziert, andererseits als Bezeichnung des kollektiven Status 

einer Gruppe, oder, wie Herrnritt es formulierte, als „abstracte Eigenschaft des 

Volksstammes“.21

 Die Merkmale, die den, im zeitgenössischen Rechts- und Verwaltungsleben und vor 

allem im berühmten Artikel XIX des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867 über die 

allgemeinen Rechte der Staatsbürger verwendeten Ausdruck „Volksstamm“ bestimmen, 

versuchte Neumann in einer Definition des Begriffes zusammenzufassen: 

 

… eine kleinere Bevölkerungsgruppe, die infolge der Gemeinsamkeit 
äußerer Lebensbedingungen und eigenartiger Kulturanfänge ein 
eigenartiges gemeinsames Wesen gewonnen hat, das sich von Generation 
zu Generation überträgt und sich vorzugsweise in gemeinsamer Mundart, 
gemeinsamen Charakterzügen, gemeinsamen Sitten und Gebräuchen und 
in dem Gefühl der Zusammengehörigkeit zu äußern pflegt.22

 

Neumann sprach von den Momenten, die den Bestand des Volksstammes bestimmen, 

indem er verschiedene objektive und subjektive Elemente der Bestimmung des Begriffes 

Volksstamm und in der ersteren Bedeutung auch der Bestimmung der Worte Nation und 

Nationalität, nannte. Damit wurde der Kernpunkt der für die Nationalitätenstatistik relevanten 

Aussagen angesprochen. Welche Formulierung dem Phänomen der „natio“ auch immer 

beigelegt wurde, die zentrale Frage war jene des Kennzeichens, das eine Erfassung durch 

bereits bestehende Organisationsformen ermöglichte. Anders ausgedrückt: Mit einer 

Ablehnung der Identifizierung von Nation mit Staatsangehörigkeit ergab sich jenes Problem, 

das im Rahmen einer Schrift über die zisleithanischen Umgangssprachenerhebungen, den 

Ausgangspunkt für jede weitere Schlussfolgerung bilden muss: Welche Merkmale 

konstituieren die Nationalität? 

 

  

 

 

 

                                                 
20 Gerald Stourzh, Die Gleichberechtigung der Nationalitäten und die österreichische Dezember-Verfassung von 

1867. Sonderabdruck aus: Der österreichisch-ungarische Ausgleich von 1867, (Wien/München 1967) S. 191. 
21 Herrnritt, Nationalität und Recht  S. 17. 
22 Neumann, Volk und Nation  S. 48. 
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Verfassungsgeschichte in Österreich von 1848-1867, Vorgeschichte, auβenpolitische 

Hintergründe  und Nationalitätenkonzept des Reichstages von Kremsier 

 

Die Verfassungsregelung der Nationalitätenfrage in Österreich von 1848-1867 

darzustellen, ist ein verlockendes wie schwieriges Unterfangen. Verlockend, interessant und 

relevant, weil in der multinationalen Habsburgermonarchie gerade die 

Nationalitätenproblematik eine der Kernfragen für den Fortbestand des Staates darstellte. 

Schwierig, vielschichtig und zum Teil widersprüchlich erscheint die Fragestellung, weil eine 

Fülle von Verfassungsprojekten und Gesetzeslösungen vom Revolutionsjahr bis zum 

Ausgleich vorgelegt und verabschiedet wurden, in denen die divergierenden 

Ausgangspositionen ihren Niederschlag fanden. Die allgemeine Motivation für die bürgerlich-

demokratischen Bewegungen war der Wunsch nach Emanzipation und nach politischer 

Partizipation. Es wurden Forderungen nach konstitutionellen Rechten erhoben. Die 

Gewährung einer Verfassung stand im Vordergrund. In engem Konnex mit diesen Postulaten 

stand aber auch der Wunsch der Nichtdeutschen und der Nichtmagyaren nach der 

Zuerkennung von sprachlichen wie politischen Rechten. Selbstverwaltung und 

nationalpolitische Autonomie standen im Mittelpunkt der einzelnen Forderungsprogramme. 

Da und dort wurde aber auch die Frage nach der Existenzberechtigung des multinationalen 

Habsburgerreiches erhoben. Zusätzlich wurde das Problem angesprochen, welche Rolle die 

Slaven in dieser Monarchie spielen sollten.  

Vor allem die letzte Fragestellung war nicht neu, sie erhielt bloß im Revolutionsjahr 

neue Aktualität. Der slovakische Dichter Jan Kollár hatte in einer bereits 1836/37 

veröffentlichten Schrift von der „... literarischen Wechselseitigkeit zwischen den 

verschiedenen Stämmen und Mundarten der slavischen Nation“ gesprochen. Damit legte 

Kollár den Grundstein zur kulturellen, zur sprachlichen Kooperation der Slaven, gleichzeitig 

aber auch zur beginnenden politischen Zusammenarbeit23. 

In der Reichshauptstadt und Residenzstadt Wien hatte es schon vor 1848 zahlreiche 

Zusammenkünfte der Slaven gegeben. Man traf einander bei Bällen, Konzerten, bei Vorträgen 

und bei Dichterlesungen. Nach den revolutionären Märzereignissen in Wien und in Pest 

erhöhte sich die Frequenz dieser Treffen. Die nach Wien angereisten Petitionsdelegationen 

der einzelnen slavischen Nationalitäten verliehen den Ende März / Anfang April abgehaltenen 
                                                 
23 Robert A. Kann, Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie. Geschichte und Ideengehalt der 

nationalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflösung des Reiches im Jahre 1918, 2 Bd., (Graz/Köln 
1964), Holm Sundhausen, Der Einfluss der Herderschen Ideen auf die Nationsbildung bei den Völkern der 
Habsburgermonarchie, (München 1973) S. 129.ff 
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Versammlungen einen zusätzlichen politischen Akzent. Anfang April wurde dann auch bei 

einer Slavenversammlung im Restaurant Sperl in der Leopoldstadt der Wunsch 

ausgesprochen, die Slaven des Habsburgerreiches möchten sich auf einer eigenen 

Versammlung zusammenfinden und alle jene Fragen besprechen, die sie gemeinsam 

angingen. Der konkrete Anstoß erfolgte dann Ende April 1848 von Kroatien aus. In einem 

Zeitungsartikel plädierte der Historiker, Schriftsteller und Politiker Ivan Kukuljević-Sakcinski 

für die Einberufung einer Konferenz aller Slaven der Monarchie, um über die 

gemeinschaftlichen Probleme zu beraten. Dieser Vorschlag wurde begeistert angenommen 

und für Ende Mai ein „Slavenkongreß“ nach Prag, in die Hauptstadt Böhmens, einberufen.  

Die beherrschende Rolle auf diesem Prager Slavenkongreß spielte der tschechische 

Politiker und böhmische Landeshistoriograph František Palacký. Im Sinne einer 

staatspolitisch-ideologischen Weichenstellung war Palacký bereits gegen Mitte April 

aufgetreten. Auf die Einladung des Frankfurter Parlamentes, an den Beratungen der 

Paulskirche teilzunehmen, antwortete er am 11. April 1848 im Namen der böhmischen 

Abgeordneten mit seinem berühmten und oft zitierten Absagebrief:  

 

Wahrlich, existierte der österreichische Kaiserstaat nicht schon längst, 
man müsste im Interesse Europas, im Interesse der Humanität selbst sich 
beeilen, ihn zu schaffen. 

 

Mit dieser Absage war die ausdrückliche Bejahung des Fortbestandes der 

Donaumonarchie verknüpft und die Programmatik des sogenannten „Austroslavismus“ 

formuliert. Palacký war überzeugt, dass die kleineren slavischen Nationen im Schoße und 

unter dem Schutze der Monarchie ihre Existenz gegen die Bedrohung durch Deutsche und 

durch Russen am ehesten sichern könnten: in einer Monarchie allerdings, die sich im Sinne 

eines „ethnischen Föderalismus“ zu einem föderativen Bundesstaat, zu einem 

Nationalitätenbundesstaat neu konstituieren müsse.  

In diesem Geist war dann auch die Programmatik gehalten, die der Prager 

Slavenkongreß Anfang Juni verabschiedete. Durch die Niederschlagung des Pfingstaufstandes 

in der böhmischen Hauptstadt wurde zwar auch der Slavenkongreß aufgelöst, Teile seines 

nationalitäten- wie staatspolitischen Forderungsprogrammes flossen aber in die einschlägigen 

Formulierungen des Kremsierer Verfassungsentwurfes vom Jahre 1849 ein24, worüber in den 

                                                 
24 Richard G. Plaschka, Von Palacky bis Pekar, (Wien-Köln 1955), H. Haselsteiner, Das Nationalitätenkonzept 

des Reichstages von Kremsier und der österreichiscen Verfassungen bis 1867. In: Friedenssicherung in 
Südosteuropa. Föderationsprojekte und Allianzen seit dem Beginn der nationalen Eigenstaatlichkeit, Hrsg: M. 
Bernath, K. Nehring (Neuried 1985) S. 51-56. 
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nächsten Kapiteln ausführlicher gesprochen wird. 

Bereits zwei bzw. vier Tage vor Ausbruch der Revolutionen in Wien und in Pest 

wurden am 11. März 1848 auf einer Versammlung von deutschen und tschechischen Bürgern 

im Prager Wenzelsbad liberal-konstitutionelle und nationale Forderungen erhoben. Dieses 

Forderungsprogramm wurde von einer eigenen Delegation in Wien bei Hof deponiert. Auf die 

darin enthaltenen tschechischen nationalpolitischen Forderungen reagierte Kaiser Ferdinand 

mit der am 8. April erlassenen „Böhmischen Charte“. Im Kernstück der Neuregelung hieß es 

unter anderem:  

 

Die Böhmische Nationalität hat durch vollkommene Gleichstellung der 
Böhmischen Sprache mit der Deutschen in allen Zweigen der 
Staatsverwaltung und des öffentlichen Unterrichts als Grundsatz zu 
gelten. 

 

Mit dieser Gleichstellung war konsequenterweise verbunden, dass in Hinkunft nur 

mehr zweisprachige Personen in der Landesverwaltung angestellt werden konnten. Überdies 

wurde die Errichtung einer eigenen Zentralstelle für Böhmen – nicht aber für Mähren und 

Schlesien – angekündigt. Die von der Wenzelsbadversammlung geforderte Vereinigung der 

böhmischen Länder Böhmen, Mähren und Schlesien verwies die „Böhmische Charte“ an die 

Kompetenz des einzuberufenden Reichstages. – Damit kam Ferdinand den Wünschen der 

Tschechen weitgehend entgegen. Vor allem wurde hier erstmalig die Gleichberechtigung der 

tschechischen Sprache in Verwaltung und Unterricht ausgesprochen. Dennoch sollte der 

Sprachenstreit, wie wir wissen, gerade in Böhmen bis zum Ende der Monarchie nichts von 

seiner Brisanz verlieren. Die Charte selbst blieb aber eine bloße Papierdeklaration: Denn die 

kaum drei Wochen später erlassene Verfassung ignorierte die Sprachenbestimmungen der 

„Böhmischen Charte“ vollkommen25. 

Um dem vollen Durchschlagen der bürgerlich-liberalen konstitutionellen Wünsche 

zuvorzukommen, wurde als einseitiger Rechtsakt des Herrschers am 25. April 1848 die 

sogenannte „Pillersdorrfsche Verfassung“ erlassen. Die österreichischen Länder der 

Habsburger sollten, ausgestattet mit einer relativ beschränkten Landesautonomie, „... eine 

untrennbare konstitutionelle Monarchie ...“ bilden (Paragraph I). Für die Nationalitäten war 

Paragraph 4 der Verfassung relevant: „Allen Volksstämmen ist die Unverletzlichkeit ihrer 

                                                 
25 Walter Friedrich: Österreichische Verfassung und Verwaltungsgeschichte von 1500-1955.,Hrsg. Adam 

Wandruszka, (Wien-Graz-Köln 1972) S. 152 ff., Gerald Stourzh, Die Gleichberechtigung der Nationalitäten 
und die österreichische Dezember- Verfassung von 1867, In: Der österreichisch-ungarische Ausgleich von 
1867. Vorgeschichte und Wirkungen, Hrsg.Peter Berger, (Wien-München 1967) S. 188. 
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Nationalität und Sprache gewährleistet.“ Hervorzuheben bleibt in diesem Zusammenhang, 

dass schon in der ersten zu analysierenden Verfassungsurkunde Österreichs den 

nichtdeutschen Nationalitäten nicht nur Sprachenrechte eingeräumt wurden, sondern dass 

ihnen explizit auch die Unverletzlichkeit und damit der Schutz ihrer „Nationalität“ 

zugestanden wurde. Was immer der Gesetzgeber damit gemeint haben mochte – für uns bleibt 

festzuhalten, dass im westlichen Teil der Monarchie von Anfang an die 

Nationalitätengesetzgebung über den Sprachenschutz hinausging.  

Aber auch die „Pillersdorrfsche Verfassung“ sollte jenes Schicksal teilen, das sie der 

„Böhmischen Charte“ bescherte: sie trat nie in Kraft26. 

Nach den Maiunruhen in Wien und nach der sogenannten „Sturmpetition“ vom 15. 

Mai 1848 sah sich Kaiser Ferdinand gezwungen, den bereits angekündigten Reichstag mit der 

Beratung der Verfassung zu betrauen. Als Grundlage für die Verfassungsdebatte in der 

parlamentarischen Versammlung sollte der „Pillersdorrfsche Entwurf“ dienen. Damit wurde 

das Parlament zum „Konstituierenden Reichstag“ erhoben. Dieser Reichstag trat dann auch 

am 22. Juli 1848 in Wien zusammen. Und bereits am 31. Juli wurde der 

„Verfassungsausschuß“ eingesetzt. Wegen der neuerlich ausbrechenden Unruhen in Wien 

wurde die Konstituante nach Kremsier, in die Sommerresidenz des Erzbischofs von Olmütz, 

nach Mähren verlegt. Die vorgegebene Aufgabenstellung für die Abgeordneten, einen 

tragfähigen Verfassungsentwurf zu erarbeiten, war gewiss nicht leicht. Denn die in vielfacher 

Hinsicht heterogene Zusammensetzung des Reichstages – national, konfessionell, 

wirtschaftlich, sozial und kulturell ergab sich ein buntes Bild – ließ die Erstellung eines 

einheitlichen, vor allem auf der Zustimmung aller Gruppen basierenden Vorschlages als 

schwierig, wenn nicht zweifelhaft erscheinen. Als zusätzliches Handikap waren noch die 

gegensätzlichen Ausgangspositionen in Rechnung zu stellen: das historische Recht auf der 

einen, die nationalen Wünsche und naturrechtliche Überlegungen auf der anderen Seite. Das 

eine Lager hatte den Zentralismus auf seine Fahnen geschrieben – das andere hingegen den 

Föderalismus in seinen verschiedenen Spielarten: vom Kronländer-Föderalismus bis zum 

Konzept des ethnischen Föderalismus, der bewusst von den historischen Kronlandgrenzen 

abgehen wollte. Trotz all dieser Schwierigkeiten und trotz der manchmal stark divergierenden 

Auffassungen ist aber dennoch ein Kompromiss, eine Einigung im Sinne einer föderativ-

zentralistischen Lösung gelungen. Dieses Konsensergebnis, das im wesentlichen auf den 

Vorstellungen des deutsch-mährischen Abgeordneten Cajetan Mayer beruhte, wurde sicher 

                                                 
26 Walter, Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, S. 147-150. Edmund Bernatzik, Die 

österreichischen Verfassungsgesetzte, (Wien 1911 ) S. 102-109. 
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auch durch den nun nach der Thronbesteigung Franz Josephs verstärkt spürbaren Druck des 

neueinsetzenden Absolutismus promoviert. 

Drei Gesetzespassagen sind für die vorgegebene Thematik erheblich. Die 

Gleichberechtigung der Volksstämme und „aller landesüblichen Sprachen“ in Paragraph 21, 

die Einrichtung der Kreise in multinationalen Kronländern in Paragraph 3 und schließlich die 

Zusammensetzung und Kompetenz der Länderkammern, die durch Paragraph 99 des 

Kremsierer Entwurfes geregelt worden sind. So heißt es im Paragraphen 21:  

 

Alle Volksstämme des Reiches sind gleichberechtigt. Jeder Volksstamm 
hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität 
überhaupt und seiner Sprache insbesondere. Die Gleichberechtigung aller 
landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben wird 
vom Staate gewährleistet. 

 

Auch mit diesen einschlägigen Bestimmungen des Kremsierer Entwurfes sei noch 

einmal der dezidierte Hinweis gestattet, dass es sich bei der gesetzlichen Regelung der 

Nationalitätenfrage nicht bloß um ein reines Sprachengesetz handelte, sondern dass von den 

Abgeordneten sehr bewusst auch die Nationalitäten als solche in den Gesetzestext 

aufgenommen wurden. Und diese gesetzlich umschriebene Gleichberechtigung in Schule, 

Amt und öffentlichem Leben sollte vom Staat „gewährleistet“, demnach garantiert werden. Im 

Paragraphen 3 wird die Einrichtung von Kreisen festgelegt:  

 

Galizien und Lodomerien samt Krakau wird in zehn, Böhmen in neun, 
Mähren in vier, Österreich unter der Enns in drei, Tirol samt Vorarlberg 
in drei (Deutschtirol, Welschtirol und Vorarlberg), Steiermark in zwei 
Kreise geteilt. Die Abgrenzung dieser Kreise wird mit möglichster 
Rücksicht auf Nationalität durch ein Reichsgesetz festgestellt. Ein jedes 
der übrigen Reichsländer bildet einen Kreis. 
 

Und schließlich heißt es im Paragraphen bezüglich der Institution der 

Länderkammern, die im Kremsierer Entwurf das starke und konstitutive Element der 

föderativen Vorstellungen betonen sollten: 

„Die Länderkammer besteht:  

- aus je sechs Abgeordneten jedes einzelnen Reichslandes, welche durch die Landtage 

gewählt werden;  

- aus je einem durch den Kreistag zu wählenden Abgeordneten jedes Kreises der Länder, 

welche aus zwei oder mehreren Kreisen bestehen.“  

Um im jurisdiktionell-höchstgerichtlichen Bereich Geltung wie Wirksamkeit der 
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Verfassungsbestimmungen zu sichern, sah der Kremsierer Entwurf auch die Schaffung eines 

Reichsgerichtes vor. Im Sinne der Gewaltenteilung sollte damit eine zusätzliche Garantie 

nicht zuletzt auch für die national- und sprach politischen Regelungen eingebaut werden.  

In der positiven Beurteilung bei Historikern und Verfassungsrechtlern besteht beim 

Kremsierer Entwurf von 1849 große Einhelligkeit. Die Ausgewogenheit der Formulierungen, 

die eminente Bedeutung des freiwilligen Kompromisses und die häufig ins Treffen geführte 

„letzte Chance“ für Österreich stehen im Vordergrund der Beurteilungskriterien. 

Symptomatisch für den eingeräumten Stellenwert des Verfassungsentwurfes ist das Urteil von 

Friedrich Walter:  

 

Der Kremsierer Entwurf ist das einzige große politische Denkmal des 
gemeinsamen Willens zum Staate, welches im kaiserlichen Österreich die 
Völker durch ihre Vertreter geschaffen haben.27  

 

Mit Recht wird auch auf die Bedeutung der Kremsierer Formulierungen für die 

Gesetzesregelung der Nationalitätenfrage durch die Dezemberverfassung vom Jahre 1867 

hingewiesen. Dennoch aber werden wir die Bewertung des Entwurfes ein wenig relativieren 

müssen: Denn als Manko der Kremsierer Regelung wird einzustufen sein, dass aufgrund der 

Gesamtkonstellation in der Habsburgermonarchie Anfang 1849 der ungarische Bereich, das 

gesamte Reich der Stephanskrone, unberücksichtigt bleiben musste. Und ein zweites „Aber“: 

Der Verfassungsausschuß des Reichstages beendete am 4. März 1849 seine Arbeit. Am 

gleichen Tag wurde mit einem kaiserlichen Handschreiben der Reichstag aufgelöst, denn er 

habe – wie es hieß – die Erwartungen des Herrschers nicht erfüllt. Und am 7. März, als sich 

die Abgeordneten zu weiteren Beratungen in Kremsier zusammenfinden wollten, da fanden 

sie die Zugänge zu den Reichstagsräumen militärisch gesperrt. Somit blieb das Kremsierer 

Konzept mit seiner weitgehenden Regelung der Nationalitäten- und Sprachenfrage ein bloßer 

Entwurf28.  

Die Vorbereitungen für die Auflösung des Reichstages in Kremsier und die 

Vorarbeiten für die Erlassung der neuen Verfassung haben in Österreich bereits am 

Jahresbeginn 1849 eingesetzt. Das Misstrauen gegenüber den konstitutionell-liberalen 

Bestrebungen wurde bei Franz Joseph und den Hofkreisen nicht zuletzt durch die in ihren 

Ohren manchmal recht radikal klingenden Formulierungen im Grundrechtskatalog des 

Kremsierer Entwurfes genährt. So hieß es unter anderem bei den Grundrechten: „Alle 

                                                 
27 Ebd. S. 152. /Walter, Österreichische Verfassungsgeschichte/ 
28 Ebd. S. 152-164., Felix Ermacora, Österreichischer Föderalismus. (Wien 1976) S. 29ff 
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Staatsgewalten haben ihren Ursprung im Volk“. Der konstitutionell-staatsrechtliche 

Kurswechsel wurde auch durch die militärischen Erfolge in Ungarn mit begünstigt.  

Die neue, die „Oktroyierte Verfassung“ wurde gleichzeitig mit der Ankündigung der 

Auflösung des Reichstages am 4. März 1849 promulgiert. Unter Einschluss der ungarischen 

Länder wurde im Paragraphen 2 „... die freie, selbständige, unteilbare und unauflösliche 

konstitutionelle Österreichische Erbmonarchie“ geschaffen. Im Hinblick auf die 

Rechtsstellung der Nationalitäten hieß es im Paragraphen 5 in bloß syntaktischer Modifikation 

der Kremsierer Formulierung:  

 

Alle Volksstämme sind gleichberechtigt und jeder Volksstamm hat ein 
unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und 
Sprache.29  

 

Aber auch dieser Scheinkonstitutionalismus mit seiner weitgehenden 

Berücksichtigung der Rechte der Nationalitäten hielt nicht lange. Dem verstärkten Einfluss 

des seit Dezember 1850 zum Präsidenten des Reichsrates ernannten Karl Freiherr von Kübeck 

war es zuzuschreiben, dass mit dem sogenannten „Silvesterpatent“ vom 31. Dezember 1851 

die Märzverfassung 1849 außer Kraft gesetzt wurde. Mit den „Grundsätzen für organische 

Einrichtungen in den Kronländern des österreichischen Kaiserstaates“ wurde nun ein 

unverhüllt absolutistisches, nur an die Machtbefugnis des Herrschers gebundenes 

Regierungssystem installiert. Das eigentliche Grundprinzip der Verfassung war die höchste 

Autorität des Herrschers. Damit verbunden war das Zurückdrängen, ja der Ausschluss der 

Autonomie der einzelnen Länder. Dies kam auch in Punkt I der Grundsätze zum Ausdruck:  

 

1. Die unter den alten historischen oder neuen Titeln mit dem 
österreichischen Kaiserstaat vereinigten Länder bilden die untrennbaren 
Bestandteile der österreichischen kaiserlichen Erbmonarchie. 

 

Jenes Verwaltungssystem, das mit dem Namen des Innenministers Alexander Freiherr 

von Bach verknüpft war, stellte in Verbindung mit der neuen Verfassung das eherne Korsett 

für den neuen Absolutismus dar. In kaum einer Epoche kam die enge Verknüpfung zwischen 

Verfassungs- und Verwaltungsrecht deutlicher zum Ausdruck als gerade in der Periode von 

1851-1860. Eine Änderung in diesem System sollten erst die militärischen Niederlagen von 

1859, die permanenten finanziellen Probleme und die auf dieser Grundlage erhobenen 

                                                 
29 Stourzh, Gleichberechtigung. S. 194f., Joseph Redlich, Das österreichische Staats- und Reichsproblem, 2 Bd. 

(Leipzig 1920/26) 1. Bd. S. 392.f 

 26



Forderungen nach inneren Reformen bringen30.  

Hauptmotivation der „Verfassungsexperimente“ in der ersten Hälfte der sechziger 

Jahre war es, den Gesamtstaatsgedanken und die starke Position des Herrschers trotz aller 

Konzessionen in Richtung Föderalismus und Länderautonomie bzw. zugunsten eines 

Konstitutionalismus zu retten. Hinter all diesen Versuchen stand aber das Bestreben, den 

Machtstaat zu konsolidieren und die inneren Grundlagen für die habsburgische Großmacht zu 

stabilisieren. 

Zusammenfassend beurteilt, sind aber alle drei Ansätze, das Oktoberdiplom 1860, das 

Februarpatent von 1861 und schließlich das Sistierungspatent aus dem Jahre 1865, als 

Misserfolge einzustufen. Zu unterschiedlich waren die jeweiligen Prämissen für die einzelnen 

Lösungsversuche, zu unterschiedlich vor allem die Erwartungshaltungen der einzelnen 

Bevölkerungsgruppen, und die ungarische Frage war es dann schließlich, die sich langfristig 

als der Gradmesser für die Haltbarkeit aller Lösungsvarianten erweisen sollte.  

Als Frucht der Zusammenarbeit der ungarischen Altkonservativen mit dem 

böhmischen Feudaladel wurde am 20. Oktober 1860 das „Oktoberdiplom“ erlassen. In den 

beiden Artikeln II und III hieß es im Hinblick auf die Kompetenzaufteilung zwischen dem 

Zentralparlament und den Landtagen der grundsätzlich als Einheit begriffenen 

Habsburgermonarchie:  

 

II. Es sollen alle Gegenstände der Gesetzgebung, welche sich auf Rechte, 
pflichten und Interessen beziehen, die allen unseren Königreichen und 
Ländern gemeinschaftlich sind, ... in Zukunft in und mit dem Reichsrate 
verhandelt und unter seiner Mitwirkung verfassungsmäßig erledigt 
werden ...  
III. Alle anderen Gegenstände der Gesetzgebung, welche in den 
vorhergehenden Punkten nicht enthalten sind, werden in und mit den 
betreffenden Landtagen ... verfassungsmäßig erledigt werden. 

 

Dieses Konzept des konservativ-feudalen Föderalismus mit seiner doch deutlich 

ausgeprägten Stellung der historischen Landeseinheiten erwies sich als kurzfristige 

Übergangslösung. Nicht viel haltbarer war dann allerdings auch das einige Monate später als 

Konkretisierung des Oktoberdiploms am 26. Februar 1861 erlassene, eher zentralistisch 

gehaltene „Februarpatent“. Das unter der Federführung von Anton Ritter von Schmerling 

konzipierte Verfassungsdokument mit seinem bürokratischen Zentralismus und seinen 

                                                 
30 Walter, Österreichische Verfassung- und Verwaltungsgeschichte, S. 185-219., Fritz Fellner, Das 

„Februarpatent” von 1861. Entstehung und Bedeutung, In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung. (63) 1955. 
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scheinbar föderalistischen Elementen wies die Generalkompetenz in Paragraph II dem 

Reichsrat zu, der im sogenannten „Engeren Reichsrat“ die österreichischen Länder umfassen 

sollte:  

Zu diesem engeren Reichsrate gehören demnach ... alle Gegenstände der 
Gesetzgebung, welche nicht ausdrücklich durch die Landesordnungen 
den einzelnen im engeren Reichsrate vertretenen Landtagen vorbehalten 
sind. 
 

Mit dem Sistierungspatent vom 20. September 1865 wurde von Richard Graf Belcredi 

schließlich der Versuch unternommen, sich unter Abkehr vom Schmerlingschen Zentralismus 

wieder den eher föderativen Vorstellungen des Oktoberdiploms zu nähern und vor allem 

einen als vordringlich erscheinenden Ausgleich mit Ungarn zu erreichen. Die 

Ausgangsposition und die Erwartungshaltung des Herrschers gehen aus dem Sistierungspatent 

klar hervor:  

 

Die Machtstellung der Monarchie durch eine gemeinsame Behandlung 
der höchsten Staatsaufgaben zu wahren, und die Einheit des Reiches in 
der Betrachtung der Mannigfaltigkeit seiner Bestandteile und ihrer 
geschichtlichen Rechtsentwicklung gesichert zu wissen – dies ist der 
Grundgedanke, welcher in Meinem Diplom vom 20. Oktober 1860 einen 
Ausdruck fand, und Mich zum Wohle Meiner treuen Untertanen fortan 
leiten wird. 

 

Aber auch dieser Lösungsansatz sollte sich als transitorisch erweisen. 

Gesamtstaatsidee, gemeinsame Behandlung der Staatsangelegenheiten, verbale Deklaration 

der ansatzweise beabsichtigten föderativen Elemente konnten sich gegen den hinhaltenden 

Widerstand der ungarischen Liberalen, gegen ihren Wunsch nach einer dualistischen Lösung 

nicht durchsetzen31.  

Es gab viele Gründe für das Scheitern der „Verfassungsexperimente“ in den frühen 

sechziger Jahren. Hier seien nur einige demonstrativ, keineswegs taxativ aufgezählt: Zunächst 

werden wohl die wechselnden Prä- und Absenzen im für den Gesamtstaat zuständigen 

„Erweiterten“ wie im für die österreichischen Länder kompetenten „Engeren Reichsrat“ 

anzuführen sein. Die Magyaren, die Kroaten und die Italiener blieben dem Parlament fern. 

1863 beschickten wohl die Siebenbürger die parlamentarische Versammlung, im Gegenzug 

dazu aber kam es im gleichen Jahr zu einem Exodus der Tschechen und Polen. Dabei werden 

dies gerade die Tschechen, die nach wie vor am Austroslavismus festgehalten haben, nicht 

leichten Herzens getan haben. Hatte doch der Schwiegersohn Palackýs, Frantisek Ladislav 

                                                 
31 Stourzh, Gleichberechtigung, S. 198-212., Bernatzik, Verfassungsgesetzte, S. 426 ff. 
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Rieger, noch im „Engeren Reichsrat“ die Grundhaltung der Tschechen umrissen:  

 

... es sei das Interesse der zwischen dem russischen und germanischen 
Völkerkoloss ,vagierenden' kleineren Völkerschaften, ... im 
österreichischen Staate zu bleiben, um sich in diesem Staate und mittels 
dieses Staates zu schützen und ihre Nationalität zu erhalten.32

 

Sodann sind die trotz aller Bemühungen nach wie vor virulenten Schwierigkeiten in 

der Finanz- und Budgetpolitik zu erwähnen, die Misserfolge in der Außenpolitik und 

besonders in der deutschen Frage, vor allem die sich zuspitzenden Spannungen zwischen dem 

Habsburgerstaat und Preußen. Ein Zeichen für Unsicherheit und Schwäche war auch die 

schwankende Gratwanderung in den verschiedenen vorgelegten Verfassungskonzeptionen 

zwischen Zentralismus, Föderalismus und verschämt verstecktem dualistischem 

Lösungsansatz.  

Der sich seit 1865 immer deutlicher abzeichnende Ausgleich mit Ungarn. Der 

Dualismus und die weitestgehende Berücksichtigung der magyarischen staatsrechtlichen 

Vorstellungen erwiesen sich als das stärkste Element. Die Stellung der übrigen, der 

nichtmagyarischen und der nichtdeutschen Nationalitäten, erwies sich im Vergleich dazu als 

eine Cura posterior.  

All dies führte dazu, dass nach zähen und schwierigen Verhandlungen zwischen dem 

Herrscher, der von der Niederlage gegen Preußen 1866 schwer betroffen war, und dem 

ungarischen Parlament im Jahre 1867 der „Österreichisch-Ungarische Ausgleich“ 

abgeschlossen wurde. Der Dualismus hatte gesiegt, eine weitgehende Selbständigkeit Ungarns 

wurde durch den Ausgleich anerkannt. Nun musste aber auch in den „übrigen Königreichen 

und Ländern“, in „Cisleithanien“, in „Österreich“ der Ausgleich akzeptiert und in die 

öffentlich-rechtliche Form einer zu erlassenden Verfassung übernommen werden.  

Generell lässt sich zur formalen Beurteilung der Dezemberverfassung sagen, dass es 

sich bei den fünf am 21. Dezember 1867 promulgierten Verfassungsgesetzen um 

vielschichtige, zum Teil sogar widersprüchliche legislatorische Kodifizierungen handelt. Vor 

allem seien die da und dort auftretenden Differenzen zum Text des ungarischen 

Ausgleichsgesetzes angeführt, die in der Folgezeit wiederholt zu politischen 

Auseinandersetzungen führen sollten. Zum Abschluss dieses Beitrages gilt das Interesse jenen 

Bestimmungen, die die Nationalitäten betrafen und bis zum Ende der Doppelmonarchie für 

                                                 
32 Zitiert aus Frantisek Palackys „Politisches Vermächtnis” , nach : Biographisches Lexikon zur Geschichte 

Südosteuropas, Hrsg: Mathias Bernath und Felix Schroeder, 3 Bd. , (München 1979) S. 383. f. 
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den Cisleithanischen Reichsteil Gültigkeit behielten.  

Für die künftige Stellung der Nationalitäten und Sprachen in Österreich war der 

Artikel XIX des „Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger“ relevant. 

Wegen der Bedeutung der Gesetzesstelle sei sie hier voll zitiert:  

 

Alle Volksstämme des Staates sind gleichberechtigt, und jeder 
Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner 
Nationalität und Sprache.  
Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt 
und öffentlichem Leben wird vom Staate anerkannt.  
In den Ländern, in welchen mehrere Volksstämme wohnen, sollen die 
öffentlichen Unterrichtsanstalten derart eingerichtet sein, dass ohne 
Anwendung eines Zwanges zur Erlernung einer zweiten Landessprache 
jeder dieser Volksstämme die erforderlichen Mittel zur Ausbildung in 
seiner Sprache erhält.33

 

Bei der Textanalyse fällt auf, dass der erste Absatz des Artikels XIX eine wörtliche 

Übernahme von der „Oktroyierten Märzverfassung“ und damit des Kremsierer Entwurfes aus 

dem Jahre 1849 darstellt. Diese Übernahme geht auf die Anregung des Schriftführers des 

Verfassungsausschusses des Reichsrates zurück, des deutsch-mährischen Rechtsanwaltes Dr. 

Eduard Sturm. Der zweite Absatz ist eine wörtliche Aufnahme der Formulierung des 

Kremsierer Entwurfes und geht auf den Vorschlag des slovenischen Abgeordneten und 

Rechtsanwaltes in Laibach, Dr. Lovro Toman, zurück.  

Der materielle Inhalt des dritten Absatzes, der Ausschluss des Zwanges zur Erlernung 

einer allfälligen zweiten Landessprache in mehrsprachigen Kronländern, war die 

Grundvoraussetzung für die Zustimmung der deutsch-böhmischen und deutsch-mährischen 

Abgeordneten zum Artikel XIX. Dieses Postulat war gegen das sogenannte 

„Zwangssprachengesetz“ gerichtet: Unter dem Ministerium Belcredi wurde am 18. Jänner 

1866 ein Gesetz sanktioniert, das in Böhmen an allen Mittelschulen den obligatorischen 

Unterricht der deutschen wie der tschechischen Sprache einführte. Wie bekannt, sollte gerade 

in Böhmen der Sprachenstreit noch lange Gegenstand der Auseinandersetzungen bleiben. In 

den auf die Erlassung der Dezemberverfassung folgenden Jahren hatte sich die Diskussion um 

die beiden im dritten bzw. im zweiten Absatz des Artikels XIX gebrauchten Termini 

„Landessprache“ bzw. „landesübliche Sprache“ entzündet. Für die Tschechen waren beide 

Sprachen – die tschechische wie die deutsche – in ganz Böhmen „landesüblich“. Die 

Deutschen hingegen wollten dies bloß auf die Kreise beschränkt wissen, verwiesen auf die 

                                                 
33 Walter, Österreichische Verfassungs – und Verwaltungsgeschichte, S. 219-225. 

 30



terminologische Differenz und deponierten ihre Forderung, dass die im zweiten Absatz 

ausgesprochene Gleichberechtigung in den rein deutschen Gebieten Böhmens nicht zu gelten 

habe. Diese und andere wesentliche Fragen der Dezemberverfassung sollten im letzten halben 

Jahrhundert des Bestehens der Donaumonarchie nach Artikel I und III des 

„Staatsgrundgesetzes über die Einsetzung des Reichsgerichtes“ noch im Sinne der 

Rechtsstaatlichkeit in zahllosen anhängigen Fällen das Reichsgericht beschäftigen. Auch die 

Einrichtung dieses Reichsgerichtes war bereits nach jenen Vorstellungen vorgesehen, die die 

Abgeordneten rund zwanzig Jahre zuvor in Kremsier geäußert hatten.  

Somit spannt sich unzweideutig und klar ablesbar ein Bogen von Kremsier 1849 bis zu 

den Bestimmungen der Dezemberverfassung von 1867. Übernommen wurden die 

Bestimmungen über die Gleichberechtigung der Nationalitäten und ihrer Sprachen, wobei in 

diesem Zusammenhang noch einmal betont werden darf, dass es sich hierbei nicht bloß um 

eine rein sprachgesetzliche Regelung handelte. Übernommen wurde aber auch die Einrichtung 

des Reichsgerichtes, dessen Judikatur noch zusätzlich durch die einschlägige 

Rechtssprechung des 1872 installierten Verwaltungsgerichtes ergänzt wurde.  

Hingegen scheinen in der Dezemberverfassung die nach nationalitätenpolitischen 

Gesichtspunkten arrondierten Kreise mit ihrer Lokalselbstverwaltung genausowenig auf wie 

die Länderkammer als zweites Gremium der Legislative.  

Dass nicht alle Nationalitäten mit der getroffenen Lösung nach dem Ausgleich 

einverstanden waren, dokumentieren die von František Palacký 1872 geäußerten Bedenken:  

 

Ich lasse nun leider auch selbst die Hoffnung auf eine dauernde Erhaltung 
des österreichischen Staates fahren, ... weil den Deutschen und Magyaren 
gestattet wurde, sich der Herrschaft zu bemächtigen und in der Monarchie 
einen einseitigen Rassendespotismus zu begründen.34  

 

Und diese Reserven des tschechischen Politikers sollten sich – trotz aller positiven 

Bestimmungen der Dezemberverfassung – im Hinblick auf die Haltbarkeit der 

nationalpolitischen Lösung beinahe fünfzig Jahre nach ihrer Formulierung unter dem Druck 

des verlorenen Krieges in ihrer damals als brennend empfundenen Aktualität bestätigen. 

Selbstbestimmung, volle Selbstbestimmung im nationalen Sinn erwies sich 1918/19 als das 

stärkere bewegende Element der Neugestaltung in Ostmitteleuropa, stärker jedenfalls als der 

Gedanke und das Konzept eines versucht rechtsstaatlichen, ansatzweise föderativen, eines 

supranationalen Zusammenschlusses.  

                                                 
34 F. Palacky, „Politisches Vermächtnis”, S. 392. 
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3.1. DIE AUFBAU DER DISSERTATION 35   

 

 

3.2. KONKLUSION  

/ DIE WICHTIGSTEN ASPEKTE DER NATIONALITÄTENFRAGE 

(AUβENPOLITISCHE,GESELLSCHAFTLICHE, WIRSCHAFTLICHE UND 

IDEOLOGISCHE ASPEKTE ) / 

 
Wir wissen alle, wie entscheidend der Dualismus die Entwicklung der 

Donaumonarchie in ihren letzten Jahrzehnten beeinflusst hat. Es ist ganz richtig – dass der 

Dualismus nicht eine Erfindung aus dem Jahre 1867 war, sondern dass es, von gewissen 

Perioden abgesehen, die Trennungslinie an der Leitha wohl immer gegeben hat, und ich 

glaube, dass die Erkenntnis dieser Trennungslinie an der Leitha doch sehr wesentlich zum 

Verständnis der Geschichte der Gesamtmonarchie ist.  

Man hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit verschiedenen Aspekten des 

Nationalitätenproblems – mit politischen, sozialen, wirtschaftlichen, ideologischen – 

außerordentlich viel beschäftigt. Die Literatur ist uferlos, die Fragestellungen sind uferlos. Es 

schien mir aber wichtig, über dem, was hätte sein können, was hätte sein sollen, nicht den 

Blick dafür zu verlieren, was realisiert wurde, was in die Tat umgesetzt wurde. Ich glaube 

auch, dass wir alle wissen, wie groß die Versuchung ist, den berühmten „Wenn-Sätzen“ der 

Geschichte, „was wäre geschehen, wenn“, in Bezug auf die Geschichte der 

Habsburgermonarchie zu folgen, vielleicht auch die alten politischen Kämpfe wieder 

durchzukämpfen, eben immer mit der ja unglaublich erregenden Frage, „was wäre geschehen, 

wenn“. Die Diskussion über das Nationalitätenproblem in der Donaumonarchie ist in der 

historischen Literatur von diesen hypothetischen Wenn-Sätzen manchmal beeinflusst worden, 

und gerade deshalb schien es mir wichtig, einen Blick auf das zu tun, was realisiert wurde, auf 

das, was nicht nur in Reformplänen vorhanden war, sondern in geltendes Recht umgesetzt 

wurde.  

Da ist nun die Beziehung der Bürger eines Vielvölkerstaates zu diesem Staat, die 

Einordnung der Einwohner, der Bürger verschiedener Sprachen, verschiedener Nationalitäten, 

in das Gesamtgefüge der Staatsverfassung von ganz zentraler Bedeutung. Nichts anderes als 
                                                 
35 Lásd az eredeti Ph. D. dolgozat magyar illetve német nyelvű tartalomjegyzékét (3-4. oldal) 
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das ist eben der Gegenstand des Nationalitätenrechts.  

Zum Schluss möchte ich noch vom Nationalitätenrecht Transleithaniens sprechen und 

damit einige grundsätzliche Erörterungen verbinden. Hier ist der Name eines Mannes zu 

nennen, der von größter Bedeutung für das ungarische Nationalitätenrecht gewesen ist, der 

Name des Barons Josef von Eötvös (1813-1871). Eötvös ist vielleicht der bedeutendste 

Theoretiker der Nationalitätenfrage im Gesamtbereich der Monarchie gewesen.  

Ich würde soweit gehen, den Ungarn Eötvös als den bedeutendsten politischen Denker 

zu bezeichnen, den die Monarchie im Laufe des 19. Jahrhunderts hervorgebracht hat. Eötvös 

hat knapp nach der Revolution von 1848 eine Schrift über die Gleichberechtigung der 

Nationalitäten in Österreich verfasst 1859 hat er dieses Thema in einem Buch Die Garantien 

der Macht und Einheit Österreichs weiter entwickelt. In den sechziger Jahren war Eötvös als 

Parlamentarier und nach dem Ausgleich auch als Minister mit der Regelung der 

Nationalitätenfrage in Ungarn befasst. 1865, am Vorabend des Ausgleichs, hat er wieder zu 

seinen Landsleuten in einer in Buchform gesammelten Artikelserie über Die 

Nationalitätenfrage gesprochen. Schließlich ist Eötvös der Hauptarchitekt des ungarischen 

Nationalitätengesetzes vom Jahre 1868 geworden, des sogenannten Gesetzesartikels XLIV, 

ein Gesetz, das nach dem Ausgleich mit Österreich und dem Subausgleich mit Kroatien die 

Nationalitätenfrage in Ungarn regeln sollte36. 

Eötvös Überlegungen, die in diesem Gesetz ihren Niederschlag gefunden haben, sind 

von allgemeinem Interesse. Ihre Bedeutung reicht über Transleithanien hinaus. In Eötvös 

Nationalitätentheorie spielt der Gegensatz zwischen kollektivem und individuellem 

Nationalitätenschutz eine große Rolle. Individueller Nationalitätenschutz erschöpft sich im 

Schutz des Sprachgebrauchs, über den Sprachenschutz hinaus fordern aber gerade kleinere, 

schwächere, sich von einer dominierenden Nationalität bedroht fühlende nationale Gruppen 

mehr als Sprachenschutz, sie fordern nationale Autonomie, das heißt also Autonomie, ein 

gewisses Maß an Selbstregierung und Selbstverwaltung innerhalb eines größeren 

Staatswesens. 

Diese nationale Autonomie kann nun, grob gesprochen, zwei Ausdrucksformen haben: 

Erstens die territoriale Autonomie; diese bezieht sich auf ein bestimmtes Gebiet, das von 

einer, vom Gesamtstaat aus gesehen, nationalen Minderheit bewohnt wird, und mit 

autonomen Sonderrechten ausgestattet ist. Die Problematik geht allerdings weiter, wenn 

dieses autonome Gebiet nicht ausschließlich von der bevorrechteten Gruppe bewohnt wird, 

                                                 
36 Gerald Stourzh, Die politischen Ideen Josef von Eötvös und das österreichische Staatsproblem.( In: Der 

Donauraum, Bd. XI., 1966,) Nr. 4, S. 204-220. 
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sondern wenn sich durch eine solche autonome Region etwa eine neue Minderheit bildet. 

Dass sich hier Probleme von größter Aktualität ergeben, ist bekannt, und darauf brauche ich 

und kann ich auch nicht eingehen.  

Da die Einräumung einer territorialen Autonomie häufig zwar eine nationale 

Minderheit befriedigt, aber dafür vielleicht eine neue Minderheit schafft, haben Theoretiker 

des Nationalitätenrechts im alten Österreich das Prinzip der personalen Autonomie 

konstruiert. Dies ist die zweite Ausdrucksform der nationalen Autonomie. Was bedeutet nun 

die Personalautonomie in der Praxis? 

Sie bedeutet eine Konstruktion, die die Sonderrechte, die einer nationalen Gruppe 

gewährt werden sollen, vom Boden, vom Territorium loslöst. Diese Personalautonomie ist 

also vergleichbar etwa mit der gleichzeitigen Existenz mehrerer Religionsgesellschaften, 

mehrerer Konfessionen auf ein und demselben Gebiet. Eine solche Personalautonomie ist 

besonders auf kulturellem Gebiet denkbar, es ist aber auch möglich, die Personalautonomie 

auf den Sektor der politischen Repräsentation zu übertragen. Es ist denkbar, und auch das ist 

zum Teil in der Donaumonarchie in die Praxis umgesetzt worden, das Wahlrecht für das 

Parlament, sei es das Landesparlament, sei es auch das Zentralparlament, auf Grund einer 

solchen Personalautonomie zu regeln, indem man getrennte Wahllisten in ein und demselben 

Gebiet aufstellt – eine Liste, in die sich nur die Einwohner einer bestimmten Nationalität 

eintragen, und eine zweite Liste, in die sich die Angehörigen einer anderen Nationalität 

eintragen. Das ist in einigen Kronländern Zisleithaniens, in Mähren und in der Bukowina, 

nach 1905 beziehungsweise 1910 tatsächlich in die Praxis umgesetzt worden. Das bedeutet 

dann, dass die Wahlkreise nicht mehr territorial nebeneinander liegen, sondern dass es auf 

demselben Gebiet, gewissermaßen vertikal geschichtet, mehrere Wahlkreise gibt, 

verschiedene Wählergruppen, die auch verschiedene Kandidaten wählen, Tschechen oder 

Deutsche in Mähren in der Bukowina gab es ein noch differenzierteres System, das unter 

anderem auch den deutschsprechenden Juden eine eigene, angemessene Vertretung 

gewährte37. 

Gegen die nationale Autonomie und gegen den damit verbundenen kollektiven 

Nationalitätenschutz mag eingewandt werden, dass eine institutionelle Verankerung 

verschiedener nationaler Gruppen die Gefahr der Verewigung, der Perpetuierung des 

Nationalitätenstreits mit sich bringt – die Gefahr der Verewigung durch die 

Institutionalisierung, die Verewigung durch die Errichtung eines nationalen Proporzes. 

                                                 
37 Robert A. Kann, Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie, 2 Bände, zweite erweiterte Auflage, 

(Graz – Köln 1964). S. 199-201.  
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Die Verewigung nationaler Gegensätze durch Institutionalisierung birgt die Gefahr, 

aus der Spannung zwischen Nationalitäten eine Karriere zu machen. Auf diese Gefahr hat als 

einer der ersten Eötvös hingewiesen, aber etwa auch Thomas Masaryk, der gesagt hat, dass 

der Nationalitätenstreit nicht so weiterginge, wenn es nicht Personen gäbe, die davon lebten38.  

Hier hat nun Eötvös' Kritik am kollektiven, institutionalisierten Nationalitätenschutz 

eingesetzt. Eötvös hat 1850 gesagt: 

 

Wo die Gleichberechtigung der Individuen durch die Verfassung 
sichergestellt ist, hat die Frage der Gleichberechtigung einer Nationalität 
ihre praktische Bedeutung verloren. Wo jeder dem anderen, zu welcher 
Nation er auch gehöre, an Rechten gleich ist, kann keine Nationalität als 
durch den Staat bevorzugt betrachtet werden. 

 

Das ist der Ansatz für die ungarische Nationalitätengesetzgebung des Jahres 1868. Ich 

sagte vorhin, dass gerade Minderheiten, kleinere, schwächere, aber kompakte nationale 

Gruppen, für einen kollektiven, institutionalisierten Nationalitätenschutz eintreten. Anderseits 

ist es sicherlich richtig, dass die Interessenlage mächtigerer, weiter verbreiteter, 

dominierender Nationalitäten eher in einer lediglich individuellen Garantie liegt, wenn man 

annehmen kann – und ich glaube, dass sich das sowohl in Transleithanien als in Zisleithanien 

gezeigt hat –, dass eine solche stärkere, verbreitetere, dominierendere Nationalität stärkere 

Assimilationskraft hat. Das kollektive Schutzbedürfnis bei Minderheiten entspringt ja eben 

gerade der Angst, dass sie ohne einen solchen Kollektivschutz ihre Mitglieder einzeln an die 

Sogkraft, an die Assimilationskraft der dominierenden Nationalität, der Mehrheit eventuell, 

verlieren. Man darf wohl feststellen – und das tut der Integrität und den Überzeugungen 

Eötvös keinerlei Abbruch –, dass bei der Nationalitätengesetzgebung in Ungarn tatsächlich 

ein Zusammenhang hergestellt werden kann zwischen Eötvös Theorie des bloß individuellen 

Nationalitätenschutzes und den Interessen der herrschenden Schicht Ungarns.  

Das Gesetz vom Jahre 1868 in Ungarn ist also vom Standpunkt des lediglich 

individuellen Nationalitätenschutzes ausgegangen. Aber nicht nur das. In diesem Gesetz wird 

ausdrücklich auf die eine und unteilbare ungarische Nation verwiesen, der alle Bürger gleich 

welcher Nationalität angehören. In Hinblick auf diese politische Einheit der Nation wurde nun 

das Ungarische, das Magyarische, zur Staatssprache erklärt. Hier ist also ein Primat des 

Ungarischen im engeren Sinne gegeben, der in der Nationalitätengesetzgebung Zisleithaniens 

keine Parallele finden sollte, wie ich gleich vorwegnehmen möchte. Deutsch ist nicht die 

                                                 
38 Berthold Sutter, Die Badenischen Sprachenverordnungen von 1897, 2. Bd. (Graz-Köln 1965), S. 405. 
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Staatssprache Zisleithaniens gewesen, eine gesetzlich begründete Staatssprache hat es nicht 

gegeben, und verschiedene Versuche, die deutsche Staatssprache auf dem Wege der 

Gesetzgebung oder Verfassungsänderung herzustellen, sind nicht durchgedrungen. Dass das 

Deutsche aus historischen Gründen einen Primat hatte und dass sich das deutsche Element in 

Zisleithanien erbittert und verzweifelt zur Wehr setzte, um diesen tatsächlich vorhandenen 

Primat des Deutschen zu wahren, steht auf einem anderen Blatt.  

Die ungarische Sprache wurde im Nationalitätengesetz von 1868 als offizielle 

Staatssprache, Gerichtssprache, Sprache der Hochschulen proklamiert. Allerdings, und hier 

zeigt sich wiederum Eötvös Einfluß, ist dieser Primat des Ungarischen gekoppelt worden mit 

sehr großzügigen Möglichkeiten für die Benützung der anderen Sprachen der ungarischen 

Nationalitäten. Es war vorgesehen, dass in den Gemeinden zusätzlich zum Ungarischen 

weitere Sprachen als Amtssprachen gewählt werden konnten, wenn mindestens ein Fünftel 

der Gemeinderäte dies wünschte. Eine analoge Regelung war für die Komitate vorgesehen. 

Jeder einzelne, der ein Anliegen bei den Behörden hatte, besaß auch das Recht, einen 

Bescheid in offizieller Übersetzung in der eigenen Sprache zu erhalten. Die Konfessionen 

waren frei in der Wahl ihrer Sprache – darauf hat Eötvös besonderen Wert gelegt, die 

Gründung privater Vereinigungen und Schulen in anderen Sprachen war gestattet, bei Schulen 

allerdings unter dem Vorbehalt der Kontrolle im Rahmen der Schulgesetzgebung.  

Dieser Vorbehalt sollte in den folgenden Jahrzehnten ein wichtiges Instrument der 

Magyarisierungspolitik werden. Bei den öffentlichen Schulen wurde die Sprache vom 

Ministerium bestimmt, aber darauf hingewiesen, der Staat habe die Verpflichtung, den 

Unterricht in der Umgangssprache bis zum Beginn der Hochschulbildung zu ermöglichen. An 

den Universitäten in Ungarn, deren Sprache an und für sich ungarisch war, sollten Lehrstühle 

für die verschiedenen Landessprachen errichtet werden. In öffentlichen Ämtern sollte 

persönlicher Verdienst allein als Regel der Anstellung gelten. Niemand durfte auf Grund 

seiner Nationalität von öffentlichen Ämtern und Behörden ausgeschaltet werden39.  

Viele Kommentatoren haben mit Recht festgestellt: Wenn einmal der Gedanke der 

Unteilbarkeit der politischen Nation anerkannt war, wenn einmal die Nichtexistenz der 

Nationalitäten als eigene Körperschaft anerkannt war, dann lag hier ein liberales Gesetz im 

doppelten Wortsinn vor, nämlich im weiteren Sinne der Großzügigkeit, des 

Entgegenkommens an ungarische Bürger anderer Sprache, aber auch im engeren Sinne des 

individualistischen Liberalismus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Dieses Gesetz vom Jahre 

                                                 
39 Johann Weber, Eötvös und die ungarische Nationalitätenfrage. (München, 1966.) S. 135-149. 
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1868 ist nie geändert worden, es ist nie widerrufen worden, aber es ist toter Buchstabe 

geblieben. 

Eötvös starb 1871, Franz Deák, dem dieses Programm ebenso am Herzen lag wie 

Eötvös, im Jahre 1876. Seit der Mitte der siebziger Jahre kam eine neue Generation von 

Politikern an die Führung, deren Hauptrepräsentant der langjährige Ministerpräsident Kálmán 

Tisza war; nach der Ablösung jener Generation, die noch die Revolution von 1848 erlebt und 

auch teilweise mitgestaltet hatte, kam eine wesentlich chauvinistischere, nationalistischere 

Generation zur Macht, die im ausgehenden 19. Jahrhundert und um die Jahrhundertwende 

eine Politik der offenen Magyarisierung, eine forcierte Assimilationspolitik trieb. Ausdruck 

dieser Politik etwa war die Magyarisierung von Familiennamen, die besonders im 

öffentlichen Dienst gefördert und gewünscht wurde. Ein großer Einbruch in den Geist des 

Nationalitätengesetzes erfolgte in einer Reihe von Schulgesetzen aus den Jahren 1879 und 

1883 für die Volks- und Mittelschulen und 1891 für die Kindergärten. 

Es wurde vorgesehen, dass die Kenntnis der magyarischen Sprache und Literatur die 

Bedingung sowohl für den Mittelschullehrer- als auch den Volksschullehrerberuf sei, auch für 

die Privatschulen, und durch das Inspektionsrecht in den Privatschulen hat der Staat einen 

sehr wesentlichen Hebel für die Magyarisierung des Schulunterrichts gefunden. Ja, man liest 

mit Staunen, dass sogar der Artikel 8 des Gesetzes XV aus dem Jahr 1891 über die 

Kindergärten vorsieht, dass jene Kinder, deren Muttersprache nicht Ungarisch war, eine 

Einführung ins Ungarische als Staatssprache erhalten sollten, und in einem anderen Artikel 

dieses Gesetzes wurden sogar Maßnahmen für den Fall vorgesehen, dass in einem 

Kindergarten dem Staat feindselige Tendenzen bemerkbar würden. 

Im Jahre 1910 hat Stefan Tisza gesagt: 

 

Unsere Mitbürger nichtungarischer Zunge müssen sich zuerst daran 
gewöhnen, dass sie der Gemeinschaft eines Nationalstaates angehören, 
eines Staates, der nicht ein Konglomerat verschiedener Völker ist. 

 

Ungarn ist nach 1867 der tatsächlichen Bevölkerungsstruktur nach ein 

Nationalitätenstaat gewesen. Der Intention der herrschenden magyarischen Schicht nach aber 

ist Ungarn ein Nationalstaat mit nationalen Minderheiten gewesen. Diese Entwicklung war 

schon im Nationalitätengesetz von 1868 erkennbar; die Praxis und die Gesetzgebung der 

späteren Jahrzehnte haben diese Tendenz verstärkt. Es ist von größter Bedeutung, zu 

verstehen, dass es in dem „Multinational Empire“ der Habsburgermonarchie in den letzten 50 

Jahren seines Bestandes einen Nationalstaat und einen Nationalitätenstaat nebeneinander gab. 
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Man kann die Entwicklung der Nationalitätenfrage in der Gesamtmonarchie nach 1867 nur 

begreifen, wenn man sich bewusst ist, dass die Entwicklungstendenzen der beiden 

Reichshälften grundverschieden waren: in Transleithanien die Entwicklung zum Nationalstaat 

hin, in Zisleithanien die immer ausgeprägter werdende Entwicklung zum Vielvölkerstaat im 

eigentlichen Sinne des Wortes.  

Wenn zur Zeit des Ausgleichs im Jahre 1867 die Magyaren die dominierende 

Nationalität Transleithaniens und die Deutschen die dominierende Nationalität Zisleithaniens 

waren, so ist zu bedenken, dass in Transleithanien die Stellung der Magyaren in den 

kommenden Jahrzehnten stärker wurde aus einer Reihe von Gründen, nicht zuletzt eben aus 

der unitarischen Anlage des Staates von Anfang an, während die Stellung der Deutschen 

schrittweise und nicht ohne große Konvulsionen schwächer wurde. Dieses Schwächerwerden 

des deutschen Elements in den Jahrzehnten von 1867 bis 1918 innerhalb der zisleithanischen 

Reichshälfte ist einer der entscheidenden Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung in 

Zisleithanien. 

Man sieht einerseits eine Stärkung des magyarischen Elements in Ungarn, anderseits, 

und teilweise als Folge der Demokratisierung des Wahlrechts in Zisleithanien, die 

Schwächung des deutschen Elements. Das war ja ein Hauptgrund für die Gegnerschaft der 

deutsch-liberalen Parteien gegen das allgemeine, gleiche Wahlrecht. Der Artikel XIX aus dem 

Jahre 1867 ist die Charta des zisleithanischen Nationalitätenrechts geblieben. Er unterscheidet 

sich von dem ungarischen Nationalitätengesetz in mancher Hinsicht. Erstens ist er sehr 

allgemein, während das ungarische Nationalitätengesetz stark ins Detail ging. Diese 

Allgemeinheit, das Fehlen eines ins Einzelne gehenden Ausführungsgesetzes, ist häufig 

kritisiert worden. Anderseits kann man mit einer gewissen Berechtigung sagen, dass gerade 

diese Allgemeinheit für die Zukunft ein viel größeres Maß an Flexibilität ermöglichte, der 

Grundsatz der Gleichberechtigung war anerkannt. Ich darf vielleicht hier einen Vergleich mit 

der amerikanischen Verfassung machen. Die amerikanische Verfassung besteht nicht aus 

einer langen Anzahl von Detailbestimmungen, sondern aus eher allgemeinen Regeln. Eine der 

Regeln etwa heißt „the equal protection of the laws“, der gleiche Schutz durch die Gesetze, 

der allen Bürgern zusteht.  

Wir wissen alle, welche revolutionierende Wirkung diese vier Wörtchen von der 

„equal protection of the laws“, von dem gleichen Schutz durch die Gesetze, gehabt haben bei 

der Lösung der Wahlrechtsfrage gerade in den letzten Jahren, dass Formeln, die uns in ihrer 

Allgemeinheit zunächst skeptisch machen, viel besser geeignet sind, neuen Situationen 

Rechnung zu tragen, als eine sehr ins einzelne gehende Regelung. Die einzige Detailregelung, 
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die der Artikel XIX enthielt, war in seinem letzten Teil enthalten und zielte gegen den 

obligatorischen Sprachunterricht in beiden Landessprachen in Böhmen, und gerade diese 

Regelung blieb problematisch.  

Der Artikel XIX hat zum Unterschied vom ungarischen Nationalitätengesetz keine 

Festlegung des Deutschen als einer Staatssprache enthalten. Es hat sehr genaue Interpreten 

des Verfassungsrechts gegeben, die zum Unterschied von manchen deutschen politischen 

Gruppen, die vor allem in den achtziger Jahren die deutsche Staatssprache gesetzlich 

durchsetzen wollten, die die Ansicht vertreten haben, dass die Festlegung des Deutschen als 

Staatssprache nicht in Einklang mit dem Gleichberechtigungssatz des Artikels XIX gewesen 

wäre, dass also die Erklärung des Deutschen zur Staatssprache eine Verfassungsänderung 

erfordert hätte40. Der wichtigste Unterschied aber ist darin zu sehen, dass in Ungarn das 

Nationalitätengesetz lediglich auf den Sprachenschutz der Bürger abgestellt war. Der 

Sprachenschutz bildet nun auch in den Absätzen 2. und 3. des Artikels XIX einen 

wesentlichen Teil des zisleithanischen Nationalitätenschutzes. Mit der Anerkennung von 

Volksstämmen und deren Gleichberechtigung war aber der Weg offen zur Ausstattung dieser 

Volksstämme mit nationalen Wählerklassen, nationalen Kurien und nationalen Organen in 

einzelnen Verwaltungsbereichen41.  

Man wird am die Ende die Frage stellen: Diese Erklärungen der Grundrechte, auch die 

Erklärung der Gleichberechtigung der Volksstämme – sind das nicht alles bloß schöne 

Phrasen, sind das nicht programmatische Äußerungen guten Willens, die vollkommen 

unverbindlich sind? Die ganze Problematik der Erklärungen der Menschen- und Bürgerrechte, 

der Grundrechte, taucht hier auf. Häufig sind solche Erklärungen bloßes Papier geblieben, 

weil es an den Institutionen zur Durchsetzung dieser Rechte mangelte. Hier hat jedoch die 

Verfassungsära der österreichischen Geschichte zwei Einrichtungen geschaffen, die ich im 

Rückblick als das positivste und das wichtigste Erbe der Verfassungsära, insbesondere der 

liberalen Ära der sechziger und siebziger Jahre bezeichnen möchte – nämlich die Einrichtung 

eines Verfassungsgerichtshofes unter dem Namen Reichsgericht und die Einrichtung eines 

Verwaltungsgerichtshofes. Man hat viel und leider zu Recht über das Nichtfunktionieren des 

österreichischen Parlamentarismus gesprochen. Es darf aber nicht vergessen werden, dass mit 

der Einrichtung eines Verfassungsgerichts und eines Verwaltungsgerichts die Verfassungsära 

die Grundlage für die Sicherung des Rechtsstaates gelegt hat, die bis heute gültig ist. In 

                                                 
40 Ebd. S. 143-144. 
41 Felix Ermacora: Die Grundrechte in Österreich. In: Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der 

Grundrechte. Hrsg: K. A. Bettermann, Franz L. Neumann und H. C. Nipperdey, I. Bd. Berlin. 1966, S. 129.  
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Österreich selbst gehen gerade die rechtsstaatlichen Sicherungen der derzeitigen, 

demokratisch gewordenen Verfassung auf das Jahr 1867 zurück.  

Auch hier handelt es sich um eine Entwicklung, die schon in Kremsier geplant worden 

war. In Kremsier wie in Frankfurt dachte man nicht nur an schöne Phrasen, Erklärungen über 

Menschen- und Bürgerrechte, über die Gleichberechtigung der Nationalitäten, sondern man 

dachte auch an Institutionen, solche Rechte durchsetzbar, einklagbar zu machen. Es wurde 

damals schon an ein Reichsgericht im Sinne eines Verfassungsgerichts gedacht. Man sieht 

also, wie im Jahre 1867, dem Beginn der eigentlichen Verfassungsära in Österreich, ein 

wichtiges Erbgut von Kremsier in die Tat umgesetzt wurde – ein Erbgut, das man nur allzu oft 

vergisst.  

Ich wollte nicht, über die Gründe sprechen, die zum Zusammenbruch der 

Donaumonarchie geführt haben. Ich hoffe aber, es wenigstens angedeutet zu haben, dass das 

Nationalitätenrecht, wie es sich seit 1867 zumindest in Zisleithanien herausgebildet hat, nicht 

als Ursache dieses Zusammenbruches angesehen werden kann. Ich glaube, dass sich, im 

Gegenteil, die Chance geboten hätte, das Nationalitätenrecht als Instrument des Ausgleichs, 

der Mäßigung, eben wirklich der Gleichberechtigung zu gebrauchen, wenn eben diese Chance 

genützt worden wäre. 

 

3.3. DIE NEUHEITEN DER DISSERTATION 

       DIE BEDEUTUNG VON KREMSIER 

 

Der Reichstag von Wien und Kremsier war die erste deutliche Manifestation des 

neuen bürgerlichen Selbstbewußtseins - ein Selbstbewußtsein, das auch im Neoabsolutismus 

nicht gebrochen werden konnte. Der Reichstag hatte mit dem späteren Reichsrat vor allem 

eine fatale Gemeinsamkeit: Das Nationalitätenproblem spielte hier wie dort eine 

dominierende Rolle. Dieses Problem verringerte sich im Laufe der Jahre nicht, sondern wuchs 

im Gegenteil noch an, die Gegensätze verschärften sich immer mehr. Vielleicht ist das eine 

Erklärung dafür, daß immer wieder gemutmaßt wird, Kremsier wäre die letzte Chance zur 

Rettung der Habsburgermonarchie gewesen.  

Zweifellos war das Kremsierer Verfassungswerk äußerst liberal, teilweise sogar mit 

radikalen Anklängen. Dieser Umstand war jedoch ein Teil des Kompromisses, denn der 

Bannerträger des Liberalismus in Österreich, das deutschsprachige Bürgertum, hatte alle 

Hoffnungen auf Frankfurt gesetzt. Von dort erwartete man sich die Verwirklichung von 

Freiheit und der liberalen Grundsätze. Bald zeigte sich, daß das größte Hindernis für die Teil-

 40



nahme der Habsburgermonarchie am neu zu gestaltenden Deutschen Reich die nationale 

Struktur des Vielvölkerstaates war. Für die radikalen Demokraten war dies kein Problem, 

denn ihnen lag nichts an der Erhaltung der Habsburgermonarchie, im Gegenteil, sie forderten 

die Vereinigung der deutschsprachigen Gebiete mit Deutschland. Doch nicht alle 

Deutschliberalen dachten so; viele träumten zwar von einem Anschluß Österreichs an 

Deutschland, doch sollte der· gesamte Habsburgerstaat einschließlich der slawischen Gebiete, 

Ungarns und Lombardo-Venetiens Teil des neuen Deutschen Reiches werden - ein Vorschlag, 

der bei Österreichs nichtdeutschen Nationalitäten nicht auf Gegenliebe stieß. 

Die Deutschliberalen übersahen allzu gerne, daß Österreich kein mehrheitlich 

deutschsprachiger Staat war und daß dieser Umstand das entscheidende Hindernis für eine 

Vereinigung mit Deutschland war. Ein zweiter Grund lag darin, daß weder das Kaiserhaus 

noch die Regierung Schwarzenberg bereit waren, die eigenstaatliche Souveränität Österreichs 

aufzugeben. Eine Unterordnung unter eine gesamtdeutsche Regierung wurde abgelehnt.  

Die einzig mögliche Lösung für die deutsche nationale Einigung war die kleindeutsche 

Variante, die deutsche Einigung unter Ausschluß Österreichs. Zahlreiche österreichische 

Deutschliberale akzeptierten dies und verzichteten auf den deutschen Traum. Doch waren sie 

nicht bereit, auf Deutschland ohne Gegenleistungen zu verzichten. Sie wollten zumindest die 

liberalen Grundsätze, die in Frankfurt gefordert worden waren, vom österreichischen 

Reichstag garantiert bekommen.  

In dieser Frage gab es für die Deutschliberalen kein Nachgeben, und das mußten die 

Slawen - vor allem die Tschechen - akzeptieren. Zwar hatte der Liberalismus auch in den 

slawischen Ländern Fuß gefaßt, doch waren hier die Forderungen gemäßigter ausgefallen. Die 

liberalen Grundrechte konnten im Reichstag mit einer großen Mehrheit verabschiedet werden. 

nur von den konservativen und klerikalen Abgeordneten wurden sie abgelehnt. Diese Gruppe 

hatte zwar im Reichstag nur wenig zu sagen, dafür war aber ihr Einfluß bei der Regierung 

umso größer. Selbst wenn der Kaiser die Kremsierer Verfassung sanktioniert hätte, erscheint 

es fraglich, ob die Grundrechte in der vom Reichstag ausgearbeiteten Form verwirklicht 

worden wären.  

Die nationale Frage war eines der brennendsten Probleme des Habsburgerstaates, 

obwohl der Nationalismus Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht die Sprengkraft wie zum 

Ende des Jahrhunderts besaß. Der Grundkonsens für das Verfassungswerk war gering: Einig 

war man sich in der Bejahung der Existenz der Habsburgermonarchie, doch hinsichtlich des 

Staatsaufbaus gingen die Meinungen auseinander: In der deutschsprachigen Bevölkerung do-

minierte die Ansicht, daß nur ein zentralistischer Staat effektiv genug sein könne, um den 

 41



Problemen der neuen Zeit entgegentreten zu können. Hierüber waren sich sowohl 

konservative als auch liberale Deutschösterreicher einig. Nicht einig war man sich darin, ob 

demokratische Institutionen eingerichtet werden sollten. Konservative und Liberale 

befürworteten die deutsche Staatssprache.  

Während erstere dies aus einer reinen Nützlichkeitserwägung heraus taten, bedeutete 

die deutsche Sprache für die Deutschliberalen mehr: Deutsches Gedankengut sollte die 

vermeintlich unterentwickelten slawischen Völker beglücken und sie den liberalen Ideen 

öffnen. Daß dieser „deutsche Missionsgedanke“42 mit den nationalen 

Emanzipationsbewegungen kollidieren mußte, war für die deutschliberalen Politiker nicht 

immer verständlich. Es muß allerdings hinzugefügt werden, daß nicht nur große Teile der 

deutschsprachigen Intelligenz diesen „Missionsgedanken“ vertraten, sondern auch Italiener 

und Magyaren. Bei den Deutschösterreichern kam hinzu, daß man unbedingt den deutschen 

Charakter des Habsburgerreiches bewahren wollte, um die Hoffnung auf eine Vereinigung 

mit Deutschland nicht gänzlich aufgeben zu müssen.  

Während die Deutschösterreicher aus diesen Gründen für einen zentralistischen 

Staatsaufbau eintraten, befürworteten die Slawen insbesondere die Tschechen - einen 

föderalistischen Staatsaufbau auf der Grundlage der historischen Ländereinheiten.  

Den Tschechen hätte dies den Vorteil gebracht, daß es zur Bildung eines autonomen 

tschechisch dominierten Teilstaates auf dem Gebiet der Habsburgermonarchie gekommen 

wäre. Diesen Teilstaaten hätte nach den Vorstellungen der Föderalisten eine größtmögliche 

Selbständigkeit eingeräumt werden müssen, wobei in den einzelnen Gliedstaaten - die im 

inneren zentralistisch organisiert worden wären - zahlreiche nationale Minderheiten nicht 

mehr Rechte gehabt hätten als in einem Zentralstaat.  

Eine wirklich brauchbare Lösung für die nationale Frage hatte auch der 

Kronländerföderalismus nicht anzubieten. Deshalb tauchte in Kremsier ein drittes Konzept 

auf: Anstelle einer Föderation von Kronländern sollte eine Föderation der österreichischen 

Völker gebildet werden, die Habsburgermonarchie sollte in eine Reihe von mehr oder minder 

autonomen Nationalstaaten aufgegliedert werden. Dieser Gedanke zog sich quer durch alle 

"Parteien": Es gab ihn bei den Slowenen, vertreten durch Matija Kavčić, in abgeschwächter 

Form bei den Italienern durch Ferdinando Gobbi, weiters bei den Kroaten durch Ognjeslav 

Utješenović-Ostrožinski, bei den Polen - ihr Ziel war allerdings vor allem die 

Wiedervereinigung des historischen Polen und bei den Tschechen, bei denen dieses Konzept 

                                                 
42 Gottsmann, Der Reichstag, S. 115.ff. 
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von Frantisek Palacký propagiert wurde. 

Alle diese Vorschläge hatten jedoch einen gravierenden Nachteil: Sie beruhten auf der 

Autonomie von abgegrenzten Territorien, die nie genau nationalen zersplitterten 

Siedlungsgebieten entsprechen konnten. Eine Territorialautonomie konnte den Minderheiten 

nicht wirklich gerecht werden, obwohl die nationale Föderalisierung Österreichs ein 

interessanter Versuch zur Lösung des Nationalitätenproblems gewesen wäre, den die 

Mehrheit der Abgeordneten des Kremsierer Verfassungsausschusses aber nicht wagen wollte. 

Zu groß waren die offenen Fragen, zu groß die damit verbundene Unsicherheit, zu groß die 

Angst der Zentralisten vor einer Desintegration Österreichs und zu groß die Angst der 

Föderalisten vor der Auflösung der alten historischen Ländereinheiten. Welches dieser drei 

Konzepte Zentralismus, historische oder nationale Föderation - man auch wählte, Be-

stimmungen zum Schutz nationaler Minderheiten hätten auf jeden Fall in die Verfassung 

eingebaut werden müssen. Die meisten Abgeordneten, und nicht nur die Deutschliberalen, 

meinten jedoch, daß durch das in der Verfassung ausgesprochene Prinzip der 

Gleichberechtigung der Volksstämme nationale Minderheiten ausreichend geschützt wären.  

Man einigte sich im Verfassungsausschuß somit auf einen Kompromiß zwischen dem 

zentralistischen Konzept und dem Kronländerföderalismus. Neben den Landtagen und dem 

Reichstag sollten auch kleinere parlamentarische Vertretungen eingerichtet werden, die 

Kreistage. Vorrangige Aufgabe dieser Kreistage sollte - so begründeten es die Zentralisten - 

der Schutz nationaler Minderheiten sein. Pinkas brachte einen Gegenvorschlag ein, wonach in 

den Landtagen nationale Kurien zum Schutz der Minoritäten eingerichtet werden sollten. 

Dieser Vorschlag wurde von den Zentra1isten aber ebenso achtlos vom Tisch gefegt wie der 

Einwand, daß die Kreise nur bedingt eine Lösung für die nationale Problematik der 

Habsburgermonarchie sein konnten.  

Von den Tschechen wurden die Kreise zunächst heftig bekämpft, sie sahen darin zu 

Recht ein Instrument des Zentralismus, sie konnten sich mit ihren Ansichten aber nicht 

durchsetzen. Der Einwand der Föderalisten war keineswegs nur ein taktisches Manöver, denn 

die Kreistage waren in erster Linie auf eine Beschränkung der Länderautonomie ausgerichtet 

und nur zweitrangig ein Beitrag zur Gleichberechtigung der Nationalitäten. Im Zu-

sammenhang mit der Gemeindeautonomie und einer weitgehenden Selbstverwaltung auf 

unterer Ebene wären die Kreise eine interessante und nützliche administrative Einrichtung 

gewesen, zur Lösung der nationalen Frage hätten sie in dieser Form jedoch kaum beigetragen.  

Doch nicht alle Regierungsmitglieder stimmten mit der Konzeption des 

Ministerpräsidenten vollkommen überein. Es gab in der "Koalitionsregierung Schwarzenberg" 
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divergierende Standpunkte über die Frage, wie das künftige Österreich auszusehen hätte. 

Wohl war die Regierung keine Koalition zwischen Parteien, aber zwischen verschiedenen 

Staatsauffassungen. Der Ministerpräsident betrachtete die Politik der Habsburgermonarchie 

mit den Augen des Außenpolitikers: Österreich sollte und mußte wieder eine europäische 

Großmacht werden, wollte es im Konzert der Mächte mitmischen. Voraussetzung dafür war, 

daß in Österreich innenpolitisch Ruhe herrschte, ein von Wien aus zentral geleiteter Staat 

sollte dies garantieren. Anders Stadion, der zwar ebenfalls für den Einheitsstaat eintrat, im 

Gegensatz zu Schwarzenberg aber von den innenpolitischen Gegebenheiten ausging: Eine 

Verwaltungsreform sollte dem einzelnen mehr Freiheit und dem Staat größeren Zusammen-

halt geben. Auch Handelsminister Bruck träumte vom Gesamtstaat, er wollte ihn jedoch auf 

einer gesunden wirtschaftlichen Basis begründen; ein riesiges südost- und mitteleuropäisches 

Wirtschaftsgebiet sollte entstehen, mit Österreich im Zentrum. Die Ansichten innerhalb der 

Regierung waren sehr unterschiedlich, einig war man sich nur darin, daß ein Gesamtstaat mit 

möglichst einheitlichen Institutionen errichtet werden sollte. Die Märzverfassung beruhte 

damit ebenfalls - wie ihr Kremsierer Pendant - auf einer Kompromißlösung.  

Hauptaufgabe der Märzverfassung war es, die Enttäuschung über die 

Reichstagsauflösung zu mildem, die aus folgenden Gründen notwendig geworden war:  

1. Der Grundrechtskatalog, den der Reichstag angenommen hatte, war zu radikal, viele 

Bestimmungen waren angenommen worden, die der Kaiser nicht sanktionieren konnte.  

2. Die Regierung wollte den Gesamtstaat verwirklichen, also eine möglichst zentral 

geleitete - Habsburgermonarchie, unter Einschluß Ungarns und Lombardo-Venetiens. Der 

Reichstag von Kremsier repräsentierte nur die westliche Reichshälfte, und die Verfassung, die 

er ausgearbeitet hatte, war nur auf diesen Teil der Habsburgermonarchie anwendbar. Hätte 

man die in Kremsier vereinbarte Verfassung auch auf Ungarn angewandt, so hätte ein für das 

gesamte Königreich der Stephanskrone zuständiger Landtag - womöglich mit einer 

verantwortlichen Landesregierung - eingerichtet werden müssen, was die Regierung nicht 

akzeptieren konnte, denn das Königreich sollte, ging es nach den Plänen der Regierung, in 

mehrere Kronländer aufgesplittert werden. Das in Kremsier für die westliche Reichshälfte 

akzeptierte historische Recht der Kronländer war auf die ungarische Reichshälfte nicht 

anwendbar.  

3. Die Kontrollfunktion des Reichstages behinderte die Arbeit der Regierung. Immer 

wieder wurden Petitionen gestellt, in denen die Regierungspolitik heftig kritisiert wurde - so 

etwa hinsichtlich des italienischen Krieges, der Pressefreiheit und der deutschen Frage.  

Sicher ließen sich noch weitere Motive für die Reichstagsauflösung aufzählen, auch 
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die Frage der Gewichtung ist nicht unwesentlich. Insgesamt waren die Argumente für die 

Reichstagsauflösung jedoch so überzeugend, daß sie schließlich sogar Stadion akzeptierte, 

obwohl er diesem Schritt bis zuletzt reserviert gegenüberstand. Entscheidend für die harte 

Vorgangsweise der Regierung war die Tatsache, daß der Reichstag in der Bevölkerung den 

Rückhalt verloren hatte. Die Gründe für die mangelnde Beliebtheit des Reichstages lagen 

darin, daß die Revolution im Jahre 1849 ihren Impetus verloren hatte, der Enthusiasmus, mit 

dem man noch 1848 für die Durchsetzung liberaler Forderungen gekämpft hatte, war 

geschwunden und einer Ernüchterung gewichen. Die Bauern hatten, nachdem die 

Grundentlastung durchgesetzt worden war, fast jegliches politische Interesse verloren. Schwer 

zu schaffen machte der Volksvertretung auch der Umstand, daß die Erwartungen der 

Bevölkerung zu groß waren. Als er sich in den Tagen des Oktoberaufstandes völlig uneinig 

zeigte und es ihm nicht einmal in Ansitzen gelang, zwischen den Machthabern und den 

Revolutionären zu vermitteln, verschlechterte sich sein Image erheblich. Den Todesstoß 

erhielt er durch seine Verlegung nach Kremsier, die Volksvertreter verloren jeglichen Kontakt 

zur Bevölkerung und wurden sowohl geographisch wie politisch ins Abseits gedrängt.  

Auch der schleppende Fortgang der Verfassungsberatungen und das, was von den 

Beratungen in der Öffentlichkeit bekannt wurde, war nicht gerade ermutigend: In der 

nationalen Frage wäre es im Verfassungsausschuß beinahe zum Eklat gekommen, als man die 

Teilung Tirols in einen deutschen und einen italienischen Teil beschloß. Die Deutschtiroler 

drohten, Kremsier zu verlassen und konnten nur mit Mühe daran gehindert werden. Aber auch 

die Tschechen - die an und für sich dem Reichstag noch die meisten Sympathien 

entgegenbrachten - waren keineswegs begeistert von der Kremsierer Verfassung, die zwar 

einige wichtige föderalistische Aspekte beinhaltete, von der Verwirklichung des Böhmischen 

Staatsrechts beziehungsweise des kaiserlichen Verfassungsversprechens vom 8. April war 

allerdings keine Rede.  

Im Verfassungsausschuß konnte man sich zwar auf eine Konstitution einigen, so 

richtig zufrieden war aber niemand damit, ein Umstand, der natürlich ebenfalls auf das Image 

des Reichstags abfärbte. Die Regierung trachtete alle unpopulären Entscheidungen, wie 

Steuereinhebung, Rekrutierung etc. auf den Reichstag abzuwälzen, wodurch sein Ansehen in 

der Bevölkerung noch mehr litt und offensichtlich auch leiden sollte. Die genannten Probleme 

könnte man aber durchaus als Kinderkrankheiten einer jungen Demokratie bezeichnen, man 

hätte diese Schwierigkeiten überwinden können, doch wurde der Volksvertretung keine 

Chance gelassen. Das Problem "Reichstag" konnte die Regierung einfacher aus der Welt 

schaffen, indem sie ihn auflöste.  
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Die Regierung mußte neben dem Reichstag auch noch auf Windischgrätz Rücksicht 

nehmen, der sich meist in Ofen aufhielt, wodurch die Kontaktaufnahme kompliziert und 

langwierig wurde. Sehr zum Mißfallen der maßgeblichen Politiker konnte er zudem seit der 

Einnahme von Ofen kaum mehr militärische Erfolge aufweisen, versuchte sich stattdessen 

aber immer mehr als Politiker und schrieb dem Ministerpräsidenten tagtäglich Briefe, in 

denen er seine Ansicht über die Lage der Habsburgermonarchie und die Schritte, die zu 

ergreifen wären, kundtat. Der Inhalt dieser Schreiben läßt sich folgendermaßen 

zusammenfassen: Auflösung des Reichstages, Verhaftung der Abgeordneten, Aufhebung aller 

liberalen Gesetze sowie Errichtung eines ständischen Staates, in dem der grundherrliche· Adel 

zur neuen beherrschenden Klasse aufsteigen sollte.  

Schwarzenberg gab Windischgrätz nur scheinbar nach, dachte aber nicht im geringsten 

daran, die Wünsche des Feldmarschalls zu berücksichtigen. Das mußte zu Komplikationen 

führen, besonders in Fällen, in denen die Regierung die Zustimmung des Feldmarschalls 

unbedingt benötigte, wie etwa bei der Märzverfassung. Langwierige Verhandlungen und 

Vermittlungsversuche waren notwendig, um eine Einigung zu erzielen. Schließlich akzep-

tierte Windischgrätz dann doch die von ihm verabscheute Verfassung in der vom Ministerrat 

vereinbarten Form, aber erst, nachdem man ihm mitgeteilt hatte, daß diese wohl nie 

verwirklicht werden würde.  

Warum aber arbeitete die Regierung eine Verfassung aus, wenn man schon im 

vorhinein wußte, daß sie nie in die Praxis umgesetzt werden würde? Der wichtigste Grund für 

dieses Paradoxon war, daß sich Schwarzenberg Anfang 1849 noch nicht stark genug fühlte, 

seine politischen Ideen unverhüllt in die Praxis umzusetzen. Vermutlich hätte er selbst in der 

Regierung keine Mehrheit dafür gefunden, er schlug daher einen anderen Weg ein und schloß 

einen Scheinkompromiß, indem er eine neue Verfassung oktroyieren ließ. So war die 

Bevölkerung beruhigt, ein neuerliches Aufflammen der Revolution konnte verhindert werden, 

Schwarzenberg hatte Zeit gewonnen. Der wesentlichste Unterschied zwischen den beiden 

Verfassungswerken war, daß die Märzverfassung sich auch auf Ungarn und Lombardei-

Venetien bezog. In anderen Belangen unterschieden sich die bei den Verfassungen gar nicht 

so sehr, sieht man von einigen konservativen Bestimmungen ab, die im Kremsierer Entwurf 

fehlen. An erster Stelle ist in dieser Hinsicht der hohe passive Wahlrechtszensus für das 

Oberhaus zu nennen, eine Konzession an Windischgrätz und den Großgrundbesitz. 

In verwaltungstechnischer Hinsicht war die Märzverfassung dem Kremsierer Entwurf 

überlegen, was dem Verwaltungsfachmann Stadion zu verdanken war. Einen entscheidenden 

Mangel konnte die Märzverfassung jedoch nicht wettmachen: Sie war oktroyiert, eine aus 
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kaiserlicher Gnade gegebene Urkunde und nicht ein von einer demokratisch gewählten 

Volksvertretung vereinbartes Staatsgrundgesetz. Die Märzverfassung beinhaltete auch 

zahlreiche positive Aspekte, in Verbindung mit dem Gemeindegesetz hätte auf dieser Basis 

durchaus ein demokratisches System aufgebaut werden können, ob es allerdings politisch 

vertretbar gewesen wäre, muß dahingestellt bleiben. Doch auch das Verfassungswerk von 

Kremsier muß als das gesehen werden, was es war: ein interessanter Versuch, das politische 

Leben der Habsburgermonarchie neu zu gestalten, aber eben nur ein Versuch, der sich erst in 

der Praxis bewähren hätte müssen und keine Garantie für eine positive politische und 

kulturelle Entwicklung des Vielvölkerstaates bot.  

Die Diskussionen um eine staatliche Neugestaltung der Habsburgermonarchie waren 

mit der Auflösung des Reichstages nicht zu Ende. Es kam immer mehr zu einer 

Akzentverschiebung, denn die Frage Föderalismus oder Zentralismus, die in Kremsier durch 

das Prinzip des „Föderativen Zentralismus“ gelöst werden sollte, wurde von den Diskussionen 

um eine mehr oder weniger weitgehende Nationalautonomie verdrängt. Die nationale Autono-

mie, verbunden mit dem Personalitätsprinzip, wurde in Kremsier noch nicht verwirklicht und 

selbst ein halbes Jahrhundert später gelang dies im Mährischen Ausgleich oder in den Plänen 

Karl Renners unter dem Druck der eskalierenden Ereignisse nur ansatzweise.  

Die Reichstagsauflösung war nicht nur deshalb ein nicht wiedergutzumachender 

Fehler, weil dadurch die Annahme einer nicht idealen aber immerhin - demokratisch 

ausgearbeiteten Verfassung verhindert wurde, sondern vor allem, weil dadurch das Gespräch 

zwischen den Repräsentanten der österreichischen Völker und Länder für mehr als ein 

Jahrzehnt unterbunden wurde. Es wurde ein Dialog verhindert, der das gegenseitige Verstehen 

mehr gefördert hätte, als das dann zu Tage getretene übergehen und Ignorieren wichtiger 

nationaler, sozialer und politischer Problemen. 
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